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Ortschaftsrat Ehestetten
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrat Ehestetten fin-
det am Dienstag, 14. Januar 2025 um 20 Uhr im "Haus der Lilie", 
Dr. Otto-Hartmann- Zimmer, statt.
Tagesordnung:
1. Neubau Maschinenhalle und Abbruch Wirtschaftsgebäude, 
Ehestetten, Steige 3, 72534 Hayingen
Gez. Achim Geiselhart
Ortsvorsteher

Einladung zur Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am  
Donnerstag, 16. Januar 2025 um 18.00 Uhr, im Sitzungssaal des 
Rathauses in Hayingen statt.
1. 		� Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haus-

haltsplan 2025 sowie den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbe-
triebs Wasserversorgung der Stadt Hayingen

2. 		 Festlegung Elternbeiträge Kindergartenjahr 2025/2026
3. 		 Verschiedenes
4. 		 Anfragen
5. 		 Bausachen
5.a. �Umnutzung Stallgebäude, Fahrsilo und Maschinenschuppen 

in Lager- und Abstellflächen, Frauengasse 15, 72534 Hay-
ingen

5.b. �Neubau Maschinenhalle und Abbruch Wirtschaftsgebäude , 
Ehestetten, Steige 3, 72534 Hayingen

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung des Gemeinde-
rats statt.
gez. Holzbrecher
Bürgermeisterin

Bericht aus der Gemeinderatsitzung vom 
19.12.2024
TOP 1 Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse vom 
28.11.2024
1. �Für das Bürgerhaus in Münzdorf wurde zum 01.01.2025 Frau 

Elisabeth Engst als Hausmeisterin eingestellt.
2. �Die Anfrage zum Erwerb von einer öffentlichen Fläche im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans „Leihen II“ wurde abgelehnt.
3. �Einem Überlassungsvertrag bzgl. dem Areal des Naturtheaters 

an den Kultur- und Theaterverein Hayingen wurde zugestimmt.

TOP 2 Einwohnerfragestunde
Aus der Bürgerschaft wurden keine Fragen gestellt.

TOP 3 Vorbereitung der Bundestagswahl zum vorläufigen Ter-
min am 23.02.2025; Wahlorganisation
Die Bundestagswahl findet voraussichtlich am Sonntag, 
23.02.2025 statt. Die Gemeindebehörden bestimmen die Eintei-
lung der Gemeinde in die Wahlbezirke und die Wahlräume.
Für die Stadt Hayingen werden folgende Wahlbezirke und ein 
Briefwahlvorstand gebildet:

Wahlbezirk Nr.	 Wahlbezirk	 Wahlraum
01 	 Hayingen 	 Stadthaus Kaplanei, barrierefrei
02 	 Anhausen und 	 Rubin im Tal, barrierefrei
	 Indelhausen 	
03 	 Ehestetten 	 Haus der Lilie, barrierefrei
04 	 Münzdorf 	 Bürgerhaus Münzdorf, 
		  rollstuhlgerecht
Briefwahlbezirk Briefwahlvorstand Rathaus Hayingen,
Sitzungssaal Die Wahlvorstände bestehen aus Wahlvorsteher/in, 
seinem/seiner Stellvertreter/in und weiteren drei bis sieben Beisit-
zern/innen. Der/die Stellvertreter/in des/der Wahlvorstehers/Wahl-
vorsteherin ist zugleich Beisitzer/in des Wahlvorstands. Der Beset-
zung der Wahlvorstände wurde zur Kenntnis genommen.
Die Wahlergebnisse werden in den jeweiligen Wahlbezirken und 
Wahlräumen ermittelt. Auf eine Präsentation im Sitzungssaal des 
Rathauses Hayingen wird verzichtet.
TOP 4 Einbringung Haushalt 2025 und Wirtschaftsplan des Ei-
genbetriebs Wasserversorgung 2025
Kernhaushalt
Nach der Einbringung des Haushalts durch BM’in Holzbrecher er-
läuterte die Stadtkämmerin mittels einer umfangreichen Präsenta-
tion die einzelnen Positionen. Der städtische Haushalt konnte mit 
stabilen Gebühren geplant werden, es wurden keine Erhöhungen 
vorgesehen. Bei der Grundsteuer wurde auf die Aufkommensneu-
tralität geachtet.
Die Planzahlen des Haushalts ergeben ein ordentliches Ergebnis 
in Höhe von 24.465 Euro und einem Sonderergebnis in Höhe von 
20.000 Euro somit ein Gesamtergebnis von 44.465 Euro. Der Fi-
nanzhaushalt enthält einen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Er-
gebnishaushalt in Höhe von 546.245 Euro und einen Finanzierungs-
mittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.152.605 Euro. 
Durch die geplante Aufnahme eines Kredits in Höhe von 400.000 
Euro kann die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbe-
stands zum Jahresende auf -787.605 Euro gesenkt werden.
Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die 
zur Abwicklung der laufenden Verwaltung beitragen. Hier verber-
gen sich die Steuereinnahmen aber auch die Unterhaltungs- und 
Betriebsaufwendungen um alle städtischen Bereiche von Kinder-
gärten, Friedhof, Straßen, Erholungseinrichtungen über Schule, 
Vereinsförderung, Abwasserbeseitigung, Bürgerhäuser bis hin zu 
Personalaufwendungen entsprechend zu unterhalten, betreiben 
und versorgen.
Davon abgesehen sind im Ergebnishaushalt folgende einmalige 
Positionen zusätzlich enthalten:
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Im Investitionsbereich stehen vielfältige Projekte an:
Auf der Ausgabenseite soll im Verwaltungsbereich mit der Di-
gitalisierung der Bebauungspläne ein weiterer Schritt gemacht 
werden um die Daten auch im GIS zur Verfügung zu haben. Bei 
den Bebauungsplänen handelt es sich um eine Verpflichtung aus 
der Inspire-Richtlinie.
Für den Schulbereich sind verschiedene Maßnahmen im Haushalt 
etatisiert. Zum einen die Umsetzung der Konzeption des natur-
nahen Schulhofes mit 100.000 Euro, verteilt auf zwei Jahre, unter 
der Maßgabe, dass entsprechende Fördermittel eingeworben 
werden können. Auch wird die Flachdachsanierung im kommen-
den Haushaltsjahr noch weiter abgewickelt werden. Ebenso stellt 
die Umsetzung des Rechtsanspruchs für Ganztagesbetreuung an 
Grundschulen ab dem Jahr 2026 die Stadt vor eine Herausfor-
derung. Der Finanzplanungszeitraum berücksichtigt dies mit der 
Position Mensa.
Für die Feuerwehr, ebenfalls eine Pflichtaufgabe der Kommune 
sind für eine Tauchpumpe und die Aufrüstung des MTW insge-
samt rd. 10.000 Euro etatisiert. Ebenso wurde die Planungsrate für 
den Fahrzeugstellplatz erneut mit 20.000 Euro eingeplant. Gemäß 
dem Bedarfsplan ist das Fahrzeug für Indelhausen und Anhausen 
erneut im Finanzplan fortgeschrieben. Das Fahrzeug für Hayingen 
mit 300.000 Euro ist erstmals in der Finanzplanungsjahr 2029 ff 
eingeplant.
Die Stadt hat einstimmig für den Zertifizierungsprozess zu der 
Gesunden Stadt Hayingen votiert und das Gremium hat sich 
entschieden eine erste Anschubfinanzierungen in den Haushalt 
aufzunehmen. Über deren Verwendung bzw. zu Gunsten welches 
Projektes ein Mitteleinsatz erfolgt, wird sich im Jahreslauf ent-
scheiden. Im Ergebnishaushalt sind 15.000 Euro eingeplant und 
im investiven Bereich 30.000 Euro.
Ein weiterer Investitionsschwerpunkt stellt die Erneuerung der 
Klärschlammentwässerung dar. Die Baumaßnahme ist im Gange 
und es wurden entsprechend der Vergabesumme und des ge-
planten Mittelabflusses im Jahr 2025 insgesamt 400.000 Euro 
in den Haushaltsplan eingestellt. Bei der Abwasserbeseitigung 
kommt zwangsläufig das Thema Eigenkontrollverordnung bzw. 
Kanalsanierung zur Sprache. Hierfür sind für die Sanierung in ge-
schlossener Bauweise 500.000 Euro auf der Ausgabenseite und 
400.000 Euro als Zuschuss der Fachförderung im Zuge des Här-
tefalls eingeplant. Der weitere Schwerpunkt wird die Herstellung 
der Zufahrtstrasse Kappisbühl zum Gewerbegebiet Ehrenfelser 
Weg I im kommenden Jahr darstellen. Dies führt dann zu einer 
Entlastung der verkehrlichen Situation im Ehrenfelser Weg, die 
von den Anwohnern schon seit langem gewünscht wird.
Bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung in Münzdorf auf LED 
wird ebenfalls eine entsprechender Zuschussantrag gestellt wer-
den.
Um das Baugebiet Kirchberg II in Indelhausen zur Erschließungs-
reife zu bringen, wurde ein Planungsrate mit 50.000 Euro etatisiert.
Die Schaffung eines Wohnmobilstellplatzes ist ein lang gehegter 
Wunsch der im vergangenen Jahr auf dem Weg gebracht wurde. 
Im Jahr 2025 soll die Planung voran getrieben werden um dann 
in den Folgejahren in die Umsetzung zu gehen.
Nachdem im vergangenen Jahr der Spielplatz in Anhausen grund-
sätzlich umgestaltet wurde und sich großer Beliebtheit erfreut, hat 
sich das Gremium dafür ausgesprochen, die anderen Spielplätze 
nach und nach zu ergänzen. Hierfür werden jährlich 10.000 Euro 
eingestellt.
Die Raue Rampe in Indelhausen, eine sog. Fischtreppe, resultiert 
aus dem Gewässerentwicklungsplan und wird derzeit nach den 
Richtlinien bezuschusst. Hierfür sind entsprechende Planunter-
lagen und Berechnungen zu erstellen. Bei der Veranschlagung 
wurde von einem Zuschuss in Höhe von 80 % ausgegangen. 
Ob dieser realisiert und ob die Umsetzung ggf. früher vollzogen 
werden kann als derzeit im Finanzplanungsjahr 2028, hängt nicht 
zuletzt von dem Fortgang anderer Maßnahmen und damit der 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt ab. Selbst eine 80 % 
Förderung stellt mit dem zu erbringenden Eigenanteil eine enorme 
finanzielle Belastung für die Finanzen der Stadt dar.

Ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den ärztlichen 
Notfalldienst (allgemein,-  
kinder-, augen- und HNO-
ärztlicher Notfalldienst) 116117 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis 
Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: 
Mo	 18 - 22 Uhr, 
Di		 18 - 22 Uhr; 
Mi		 18 - 22 Uhr; 
Do	 18 - 22 Uhr; 
Fr		 18 - 22 Uhr, 
Sa, So und Feiertage	 8 - 22 Uhr.

Kinder Notfallpraxis Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten:Sa, So und Feiertage       9 – 13 Uhr 
und 15 – 19 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Münsingen 
Albklinikum Münsingen
Lautertalstraße, 47, 72525 Münsingen
Öffnungszeiten: 
Sa, Sonn- und Feiertage 10 – 16 Uhr.

Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Infor-
mationen zu unseren Notfallpraxen auf unserer Homepage 
einsehen: https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/
notfallpraxis-finden

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter der 
Tel. 01801 / 116 116 (0,039 €/min). Weitere Informationen 
finden Sie unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-
notdienst/. Hier erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarzt-
praxen in Ihrer unmittelbaren Umgebung Notdienst haben.

Apothekennotdienstbereitschaft
Unter folgender kostenfreier Rufnummer können Sie zuver-
lässig und tagesaktuell erfahren, welche Apotheke Notdienst- 
bereitschaft hat: 0800 / 00 22 833 (24 Stunden erreichbar) 
www.aponet.de

Sozialstation St. Martin Engstingen
Team Süd · Hauptstraße 19 · 72539 Pfronstetten
Telefon: 07388 99357-22 · www.sozialstation-engstingen.de

Nachbarschaftshilfe Hayingen
Einsatzleitung: Gertrud Schädle, Tel. 07386/1302

Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten
Leitung der Hospizgruppe: Irmi Illing, Tel. 07373/915998,
Mobil 0152 26368966, E-Mail: hospizgruppehpz@web,.de

PORT Gesundheitszentrum - Pflegestützpunkt
Terminvereinbarungen sind auch zu Hausbesuchen – mög-
lich unter: Tel.: 07387 984146-2
Email: pflegestuetzpunkt-suedliche-alb@kreis-reutlingen.de

Notrufe
Polizei� 110
Feuerwehr/Rettungsdienst� 112
Gas-Störungsstelle� 0800 0824505
EnBw Hotline, Strom Störung� 0800 3629477
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Möchten Sie mehr über den Haushalt der Stadt Hayingen erfah-
ren, finden Sie den Haushaltsplanentwurf auf der Homepage der 
Stadt Hayingen:
- Finanzen - Haushaltspläne und Jahresabschlüsse - Entwurf 
Haushaltsplan und Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für 
das Haushaltsjahr 2025.

Wirtschaftsplan Wasserversorgung

 
Im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung sind keine Kreditauf-
nahmen für 2025 geplant. Im Investitionsbereich sind Restkosten 
für den zweiten Bauabschnitt Ersatzwasserversorgung eingeplant 
sowie entsprechende Schlussabrechnung des Zuschusses. Au-
ßerdem soll die Treibwasserpumpe im Hochbehälter Hayingen 
ausgetauscht werden und in diesem Zug die Ozoneinmischung 
optimiert werden.

TOP 5 Beteiligung an Schulbaukosten der Stadt Laichingen 
im Sinne der Freiwilligkeit
Nach dem Schulgesetz Baden-Württemberg (SchulG) sind alle 
Gemeinden Schulträger der Grundschulen, der Realschulen, der 
Gymnasien und der Gemeinschaftsschulen und verwalten die ih-
nen als Schulträger obliegenden Angelegenheiten als Pflichtauf-
gaben (§ 48 SchulG). Die allermeisten Kommunen im Einzugsge-
biet der Laichinger Alb unterhalten lediglich noch Grundschulen. 
Die Stadt Laichingen ist u.a. auf die Stadt Hayingen zugekommen 
und hat um die Aufnahme von freiwilligen Vertragsverhandlungen 
für den geplanten Ausbau der Laichinger Bildungseinrichtungen 
nachgesucht. In den letzten fünf Schuljahren besuchte ein Kind 
aus Hayingen eine Schule in Laichingen. Der ungefähre Kosten-
beitrag für Hayingen liegt nach den derzeitigen Berechnungen bei 
rd. 600 Euro. Die Stadt Laichingen als Schulstandortgemeinde hat 
die Umlandgemeinden förmlich zur interkommunalen Zusammen-
arbeit aufgefordert. Die Aufnahme von Verhandlungsgesprächen 
im vorvertraglichen Stadium der Freiwilligkeitsphase begründet 
für die Umlandgemeinden weder Zahlungsverpflichtungen, noch 
stellt sie eine Finanzierungszusage an die Stadt Laichingen dar. 
Im Vorfeld sind z. B. die Einführung einer Bagatellgrenze oder der 
Ansatz eines Standortvorteils etc. zu besprechen. Die Verwaltung 
geht davon aus, dass Hayingen im weiteren Verhandlungsverlauf 
unter die Bagatellgrenze fällt. Der Gemeinderat stimmte mehrheit-
lich gegen die Aufnahme von Vertragsverhandlungen im Rahmen 
der Freiwilligkeitsphase.

TOP 6 Mitteilungen
6.a. ����Verkehrliche Situation Ehestetter Straße, Fußgängerüberweg
In der Gemeinderatssitzung vom 12. September 2024 wurde aus 
der Mitte des Gemeinderats die Anfrage nach der straßenver-
kehrsrechtlichen Regelung in Bezug auf einen Überweg der Ehes-
tetter Straße in Richtung Bürgergarten gestellt. Die Verwaltung 
hat sich erneut an die Verkehrsbehörde gewandt. Die rechtliche 
Situation hat sich seit der Verkehrsschau im Jahr 2022 nicht ver-
ändert. Ein Fußgängerüberweg kann auch bei weniger als 50 Fuß-
gängern, wenn es sich um besonders Schutzbedürftige handelt, 
eingerichtet werden, sofern die erforderliche Fahrzeugmenge von 
200 Kfz in der Spitzenstunde erreicht wird.

6.b. Entlastungsbeitrag Geflüchtete
Im Rahmen des Sofortprogramms 2024 des Landes erhält die 
Stadt Hayingen einen Entlastungsbeitrag in Höhe von 16.117,00 
€. Die Mittel sind ein Beitrag zu den vielfältigen kommunalen Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und 
Integration der geflüchteten Menschen.
6.c. Verlängerung Optionsfrist für Paragraph 2b UstG
Die Optionsfrist für den Paragraph 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) 
wurde mit dem Beschluss des Jahressteuergesetzes durch den 
Bundesrat am 22.11.2024 um weitere zwei Jahre verlängert. Die 
Stadt Hayingen macht weiterhin von seinem Optionsrecht Ge-
brauch, wodurch die Einführung des Paragraph 2b UStG zum 
01.01.2027 erfolgen wird.
6.d. Ergebnisse Bedarfsumfrage Kindergarten Wirbelwind Ehes-
tetten 2024
Im Kindergarten Wirbelwind wurden eine Umfrage zu den Öff-
nungszeiten durchgeführt. Die Rücklaufquote von 84 % ist ein 
sehr gutes Ergebnis. Die Mehrheit der Eltern wünschte keine Än-
derung der Betreuungszeiten im Kindergarten Wirbelwind.
6.e. Zuwendungsbescheid für die Kanalsanierung
Die Stadt Hayingen hatte im September 2023 einen sog. Härtefal-
lantrag für die Kanalsanierung in Anhausen, Indelhausen und Wei-
ler in geschlossener Bauweise gestellt. Dieser Antrag wurde im 
April 2024 leider mit Hinweis auf fehlende Fördermittel abgelehnt.
Umso erfreulicher ist es, dass die Stadt Hayingen aus sog. Rück-
flussmitteln einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 395.300 
Euro erhalten hat. Dies entspricht einer Förderquote von 80 %. 
BM’in Holzbrecher bedankte sich ausdrücklich beim Land für die 
Zurverfügungstellung der Fördermittel. Ebenso dankte sie den 
Sachbearbeitern auf dem RP Tübingen und dem LRA Reutlin-
gen. Mit diesem Zuwendungsbescheid kommt die Stadt bei der 
Sanierung der Schäden im Zuge der Eigenkontrollverordnung ein 
großes Stück weiter.
6 .f. Frauengasse 7 – Mitteilung der modifizierten Planung
Die Änderung der Planung lt. Beschluss des Gemeinderats vom 
17.10.2024 wurde bezüglich der bisher geplanten Flachdachgau-
be mit ca. 3° DN in eine Schleppgaube mit 18° DN; der Erhöhung 
des Hauptgebäudes mit einem Kniestock von ca. 90 cm und der 
Anbindung des Querbau’s mit ebenfalls 38°DN sowie der An-
ordnung und Art der geplanten PV-Module nach der geplanten 
Änderung der Gestaltungssatzung zur Kenntnis gegeben.
6.g. Digitaler Bauantrag
Die Landesbauordnung Baden-Württemberg schreibt vor, dass 
Bauanträge digital eingereicht werden müssen. Aufgrund einer 
Übergangsfrist war es bislang möglich, Bauanträge beim Kreis-
baumt ausnahmsweise noch in Papierform zu stellen. Diese Über-
gangsfrist endet landesweit zum 31.12.2024. Ab dem 01.01.2025 
ist die Antragstellung für Bauanträge im Landkreis Reutlingen da-
her nur noch in digitaler Form über die landeseinheitliche Platt-
form „Virtuelles Bauamt BW“ oder kurz ViBa BW möglich.
Der direkte Zugang für Bauanträge in der Zuständig-
keit des Kreisbauamts Reutlingen erfolgt über: https://
bw.digitalebaugenehmigung.de/lk-reutlingen/
Das Kreisbauamt stellt weitere Informationen sowie praktische 
Hinweise zum digitalen Bauantrag online zur Verfügung: www.
kreis-reutlingen.de/rund-ums-bauen

TOP 7 Anfragen
Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats wurden nicht an die 
Verwaltung gerichtet.

TOP 8 Bausachen
8.a. Nutzungsänderung des Verkaufsraumes in Gastraum und der 
Cateringküche in Küchen-Labor, Ehestetten, Aichelauer Straße 
6, Hayingen
Der Nutzungsänderung des Verkaufsraumes in Gastraum und der 
Cateringküche in Küchen-Labor wurde zugestimmt.

Jahresrückblick
Am Ende des Jahres bedankte sich BM’in Holzbrecher beim Ge-
meinderat für die konstruktive Zusammenarbeit. Dank gebühre 
auch allen städtischen Beschäftigten, die sich für Hayingen ein-
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setzen. In 13 Sitzungen und 1 Klausurtagung sei ein ordentliches 
Programm bewältigt und einige Vorhaben auf den Weg gebracht 
worden. Zudem habe die Kommunalwahl im Juni alle gefordert. 
Sei es in der Vorbereitung, im Gewinnen von Kandidaten und Kan-
didatinnen und auch in der Bereitschaft den Wahldienst zu ver-
richten. Noch vor der Sommerpause konnten die ausscheidenden 
Gremiumsmitglieder verabschiedet und im Juli die konstituieren-
de Sitzung abgehalten werden. In den 13 Sitzungen sind 141 Ta-
gesordnungspunkte behandelt worden, davon 36 nichtöffentlich 
bzw. 105 Tagesordnungspunkte öffentlich. In Hayingen geschieht 
also nicht viel hinter geschlossenen Türen. Es war wieder ein ar-
beitsreiches Jahr für den Gemeinderat, die Bandbreite reichte 
von Entscheidungen zu Millionenprojekten (Wasserversorgung) 
bis hin zum Glaselement beim TigeR. Die Vorsitzende ließ die 
vielen Projekte Revue passieren und gab auch einen Ausblick auf 
das Jahr 2025 mit z. B. der anstehenden Gemeindereform. Sie 
wünschte allen gesegnete Weihnachten und dann einen guten 
Start in das Jahr 2025.
Der Erste stellvertretende Bürgermeister Peter Edelburg ergriff 
im Anschluss ebenfalls das Wort und bedankte sich im Namen 
des Gremiums und auch der Bürgerschaft bei allen städtischen 
Bediensteten für deren Arbeit zum Wohl der Gemeinschaft. Per-
sönlich bedankte er sich bei BM’in Holzbrecher und er erinnerte an 
Veränderungen auf dem Rathaus und damit einhergehend auch 
dem Streben durch die Digitalisierung Synergien zu heben. Er be-
grüßte das Ansinnen gemeinsam vorwärts zu gehen und schloss 
sich den Weihnachtswünschen an.

Wasserversorgung Hayingen
Ablesung Zählerstände – Selbstablesung durch Kunden zum 
31.12.2024
Ende der Abgabe
Alle Wasserkunden, die ihren Stand bis jetzt noch nicht abge-
geben haben, werden aufgefordert, dies so schnell als möglich 
nachzuholen.
Sollte die Meldung bis zum 19.01.2025 nicht eingegangen sein, 
werden wir eine Schätzung mit einem Aufschlag (dies hat dann 
auch Auswirkungen auf den Abschlag) vornehmen.
Die Ablesung erfolgt mittels Selbstablesung durch den Wasser-
kunden. Der Zählerstand kann noch über den OR-Code auf dem 
Anschreiben vom 19.12.2025, mit der beigefügten Antwortpost-
karte, oder mit dem Link in unseren NEWS auf unserer Home-
page www.hayingen.de übermittelt werden. Das Online-Portal für 
die Zählerstandsübermittlung wird am 19.01.2025 geschlossen. 
Versäumte Mitteilungen des Zählerstands können nach dem 
19.01.2025 nur noch mittels Antwortpostkarte oder per E-Mail 
an alice.klingele@hayingen.de übermittelt werden.
Benötigte Angaben für die Zählerstandsübermittlung mittels 
Antwortpostkarte oder E-Mail: Kassenzeichen (bitte vollständig 
angeben) auf dem Anschreiben der Stadt Hayingen mitgeteilt.
Zählernummer (siehe Abbildung) je nach Wasseruhr unter oder 
über dem Ziffernfeld oder auf dem Metallring eingeprägt.
Zählerstand (Ziffernfeld im oberen Bereich der Wasseruhr)
Ziffern, die vor der Angabe m³ erscheinen. Ggf. Nachkommastel-
len sind nicht anzugeben.

 

Ein herzliches Dankeschön
an all diejenigen, die ihren Zählerstand mit der Möglichkeit der 
Online-Meldung (QR-Code oder Online-Portal) an uns übermit-
telt haben. Es erleichtert uns den Aufwand bei der Erfassung der 
Zählerstände.
Ihre Stadtverwaltung Hayingen

Glückwünsche Goldene Hochzeit

 
Am 20. Dezember 2024 feierte das Ehepaar Edeltraud und Peter 
Dobosz, Hayingen, das Fest der goldenen Hochzeit. Frau Bürger-
meisterin Ulrike Holzbrecher überbrachte die Glückwünsche der 
Stadt Hayingen sowie das Gedenkblatt des Herrn Ministerpräsi-
denten. Nochmals herzlichen Glückwunsch!

Information zur Wahl des 21. Deutschen  
Bundestages am 23.02.2025
Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen 
Zur Wahl der Abgeordneten des 21. Deutschen Bundestags am 
23. Februar 2025 sind alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe 
aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig von fremder Hilfe 
abgegeben werden, wenn man so schlecht sieht, dass man den 
Stimmzettel selbst nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten 
die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusen-
dung von sogenannten Stimmzettelschablonen an.
Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die 
Felder für das „Kreuz-chen“ sind in der Schablone ausgespart. 
Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterun-
gen angebracht. Zusammen mit der Schablone wird, ebenfalls 
kostenlos, eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann mit handels-
üblichen CD-Playern abgespielt werden. Auf dieser CD wird die 
Benutzung der Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt des 
Stimmzettels vollständig aufgesprochen und auch darauf hinge-
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wiesen, falls eine entsprechende Lochung nicht mit einem Wahl-
vorschlag belegt ist.
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, 
die sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die 
Schablone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des 
amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und Sehbe-
hindertenverbänden an unter Telefon: 0761/36122.

Fundsache
Im Rathaus wurde ein Schlüsselbund abgegeben.
Eigentumsansprüche sind baldmöglichst zu machen.

Restmülltonne und Biotonne
Abholung am Donnerstag, 09. Januar 2025, ab 06.00 Uhr

Papiertonne in Ehestetten
Abholung am Donnerstag, 16. Januar 2025, ab 6.00 Uhr

 
Neujahrsgrüße von Landrat Dr. Ulrich Fiedler

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
als Landrat, aber auch ganz persönlich wünsche ich Ihnen, Ihren 
Familien und Freundeskreisen ein frohes und gesundes Jahr. Ich 
hoffe, Sie haben es gut begonnen und blicken zuversichtlich auf 
das vor uns liegende Jahr 2025.
Sie fragen sich vielleicht, warum ich die Zuversicht so hervorhebe. 
Ich weiß, dass viele Menschen in unserem Land und auch in un-
serem Landkreis keine guten Voraussetzungen haben, um so auf 
das neue Jahr zu blicken - aus den unterschiedlichsten Gründen. 
Blickt man zusätzlich auf politische Entwicklungen in unserem 
Land, in Europa und in der Welt, kann man weitere Gründe finden, 
warum man pessimistisch in die Zukunft blicken sollte. Genau 
deshalb nehme ich bewusst eine zuversichtliche Haltung ein und 
werfe den Blick auf unsere Gestaltungsmöglichkeiten.
Zu diesen Gestaltungsmöglichkeiten gehören für mich ganz ein-
deutig Wahlen. Wir werden am 23. Februar 2025 einen neuen 
Bundestag wählen. Jede Stimme zählt - das ist eine Aussage, die 
man nicht häufig genug betonen kann. Sie entscheiden mit Ihrer 
Stimme über die Zusammensetzung unseres Bundestags und 
über die Politik der nächsten Jahre. Ich bitte Sie, wählen zu gehen 
und mit Ihrer Stimme demokratische Kräfte zu unterstützen.
Mit Blick auf das Landratsamt stehen in den nächsten Monaten 
und Jahren viele Veränderungen an, die sich positiv auf uns als 
Dienstleister für Sie auswirken werden. Auch hier hebe ich unse-
re Gestaltungsmöglichkeiten hervor. Der Umzug in den Neubau 
kommt mit großen Schritten auf uns zu. Auch wenn dieser erst für 
das kommende Jahr geplant ist, wirft er schon heute seine posi-

tiven Schatten voraus. Was tun wir, um bereits vor dem Umzug in 
den Neubau unsere Dienstleistungen für Sie zu verbessern? Wir 
werden ein Bürgerservice-Center einrichten, in dem Dienstleistun-
gen der KfZ-Zulassungs- oder der Führerscheinstelle gebündelt 
angeboten werden. Die internen Vorarbeiten laufen bereits seit 
einigen Monaten auf Hochtouren, so dass ich zuversichtlich bin, 
unser Bürgerservice-Center voraussichtlich im Laufe der zweiten 
Jahreshälfte für Sie anbieten zu können.
Unsere Gestaltungsmöglichkeiten richten sich auch auf uns 
als Arbeitgeber. In der Zeit des Fachkräftemangels ist es umso 
wichtiger, den Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt einen 
modernen und guten Arbeitsplatz zu bieten, der so strukturiert 
ist, dass unsere Aufgaben bewältigt werden und er gleichzeitig 
den heutigen Vorstellungen von Work-Life-Balance gerecht wird. 
Daran arbeiten wir beständig. In diesem Zusammenhang freue ich 
mich, Ihnen mitteilen zu können, dass nun alle Dezernate wieder 
mit einer Leitung besetzt sind. Im September 2024 ist Marius 
Pawlak, Nachfolger von Gerd Pflumm, als Verwaltungsdezernent 
gestartet. Seit Dezember 2024 verstärkt uns Greta Schirmer-
Förster, Nachfolgerin von Hans-Jürgen Stede, als neue Leiterin 
des Nachhaltigkeitsdezernats. Ab Januar 2025 ist sie zudem Erste 
Landesbeamtin und stellvertretende Landrätin. Ich bin froh, beide 
Dezernate wieder in guten Händen zu wissen.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, als Leiter unserer Landkreisver-
waltung ist es mir wichtig, in meinen Neujahrsgrüßen an Sie zu 
betonen, dass wir für Sie da sind - auch und gerade dann, wenn 
unsere Entscheidungen nicht immer mit Ihren Erwartungen über-
einstimmen. Wir gestalten für Sie zukunftsfähige Daseinsfürsorge. 
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr alles Gute und hoffe, dass 
Sie, vielleicht nicht immer, aber immer wieder, zuversichtlich auf 
die Zukunft blicken werden.
Ihr
Dr. Ulrich Fiedler
Landrat

Portraitfoto von Landrat Dr. Ulrich Fiedler (Fotograf: Thomas Kiehl)

Landratsamt Reutlingen freut sich über  
Spende der HUGO BOSS Stiftung
Die HUGO BOSS Stiftung aus Metzingen übergibt dem Landkreis 
Reutlingen eine zweckgebundene Spende in Höhe von 250.000 
Euro. Das Geld soll für den Erwerb neuer Gerätschaften eingesetzt 
werden, um Folgeschäden von Extremwetterereignissen, wie z. 
B. bei Hochwasser oder Starkregen, aufzuarbeiten.
Die Geräte sollen den Feuerwehren des Landkreises dienen und 
bei Bedarf in den betroffenen Gemeinden eingesetzt werden.
Landrat Dr. Ulrich Fiedler freut sich sehr über die Spende: „Auf 
gemeinsamen Wunsch soll der großzügige finanzielle Zuschuss 
unseren Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Reutlingen zu 
Gute kommen. Extremwetterereignisse werden immer häufiger 
und hinterlassen ihre Spuren. Mit modernen Gerätschaften sind 
unsere Hilfskräfte in der Lage, die Menschen schneller und effizi-
enter zu unterstützen.“
Die Annahme der Spende ist im Kreistag sehr begrüßt worden. 
Er hat der Verwendung für die Anschaffung von Einsatzmitteln 
zugestimmt.
Die HUGO BOSS Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, ein wi-
derstandsfähiges und dynamisches Umfeld zu schaffen, das es 
zukünftigen Generationen ermöglicht, ihr Leben mutig und selbst-
bewusst zu gestalten. Aufgrund seiner globalen Reichweite sieht 
sich HUGO BOSS in der Verantwortung, mithilfe des Engage-
ments der HUGO BOSS Stiftung einen Beitrag dazu zu leisten, 
gegen den Klimawandel vorzugehen und die Ressourcen der Erde 
zu schützen.
Einer ihrer Schwerpunkte liegt in der finanziellen Unterstützung 
bei Notsituationen. Daher hat die Hochwasserlage im Sommer 
2024 die HUGO BOSS Stiftung dazu veranlasst, dem Landkreis 
Reutlingen eine Spende zukommen zu lassen.
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Mitmachen Ehrensache: Über 100 Jugendliche 
aus dem Landkreis sind dabei
Das Prinzip von „Mitmachen Ehrensache“ (MME) ist einfach und 
seit 23 Jahren erfolgreich: Unter dem Motto „Jobben für einen 
guten Zweck“ suchen sich Jugendliche selbstständig einen Job 
für einen Tag und spenden das erarbeitete Geld für einen guten 
Zweck.
Im Landkreis Reutlingen haben 2024 über 100 Jugendliche in 
Rahmen der Aktion mitgearbeitet. Das Aktionsbüro Reutlingen 
selbst hat in zwei Jugendlichen tatkräftige Unterstützung bei der 
Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit 2025 und der Abwicklung 
der Aktion gefunden.
Landesweit sind in Baden-Württemberg knapp 8000 junge Men-
schen beteiligt gewesen.

Arbeitgebende freuen sich über das Engagement
Auch die Arbeitswelt nimmt das Angebot gerne an. „Arbeitgeber 
sind sehr dankbar über die Aktion, weil sie dadurch sehr früh 
schon mit Jugendlichen in Kontakt kommen und ihnen Einblicke in 
ihre Arbeit geben können“, so Salome Ebinger, Projektleitung von 
„Mitmachen Ehrensache“ (MME) in der Jugendstiftung Baden-
Württemberg. „Alleine auf unserer Online-Jobbörse zur Aktions-
woche von Mitmachen Ehrensache haben wir bereits mehr als 260 
Einträge – und das ist nur ein Bruchteil der Arbeitgeber, die sich 
landesweit beteiligen.“ Die Einsatzorte reichen von Kindergärten 
und Stadtbibliotheken bis zu Handwerkern und Verwaltungen.

Unterstützung aus der Wirtschaft
Die Landesweiten Aktionsbüros bekommen Unterstützung von 
den MME-Botschafterinnen und Botschaftern. Diese Schülerin-
nen und Schüler werben in verschiedenen Schulen für die Aktion, 
motivieren gleichaltrige zum Mitmachen und erstellen Inhalte für 
den Instagram Kanal der Aktion.
Im Oktober haben sich die Jugendlichen beim landesweiten Bot-
schafterseminar auf der Burg Liebenzell qualifizieren lassen, um 
sich fit für das Botschafteramt zu machen. Dies ist durch den of-
fiziellen Hauptsponsor, die Baden-Württembergische Bank (BW-
Bank), ermöglicht worden. Neben der Förderung des Seminars 
bietet die BW-Bank auch zahlreiche MME-Arbeitsplätze in ihren 
Filialen an. Sie ist auch Gastgeberin der diesjährigen Mitmachen 
Ehrensache-Auftaktveranstaltung in Stuttgart gewesen.

Weitere Informationen
Die Jugendbildungs- und Beteiligungsaktion „Mitmachen Ehren-
sache – Jobben für einen guten Zweck“ hat bereits zum 24. Mal 
stattgefunden. Die „Mitmachen Ehrensache“-Aktionswoche ist 
vom 2. bis 6.12.2024 veranstaltet worden.
Im Jahr 2023 haben 7.700 Jugendliche insgesamt 228.345 Euro 
für gute Zwecke verdient.
Mehr Informationen über „Mitmachen Ehrensache“ sowie die 
Jobbörse zur Aktionswoche gibt es auf der Website https://mit-
machen-ehrensache.de/reutlingen und auf Instagram.
Fragen zur Aktion beantwortet die Ansprechpartnerin am Land-
ratsamt Reutlingen - Fachstelle Jungendarbeit:
Mirjam Gross, E-Mail: reutlingen@mitmachen-ehrensache.de

 
Foto: Jobben in der Apotheke. (Fotoquelle: Landesweite Koordination 
Mitmachen Ehrensache)

Digitaler Bauantrag im Landkreis Reutlingen 
ab 01.01.2025 verbindlich
Die Landesbauordnung Baden-Württemberg schreibt vor, dass 
Bauanträge digital eingereicht werden müssen. Aufgrund einer 
Übergangsfrist war es bislang möglich, Bauanträge beim Kreis-
baumt ausnahmsweise noch in Papierform zu stellen. Diese Über-
gangsfrist endet landesweit zum 31.12.2024. Ab dem 01.01.2025 
ist die Antragstellung für Bauanträge im Landkreis Reutlingen da-
her nur noch in digitaler Form über die landeseinheitliche Platt-
form „Virtuelles Bauamt BW“ oder kurz ViBa BW möglich.

Mehr Informationen
Der direkte Zugang für Bauanträge in der Zuständig-
keit des Kreisbauamts Reutlingen erfolgt über: https://
bw.digitalebaugenehmigung.de/lk-reutlingen/
Das Kreisbauamt stellt weitere Informationen sowie praktische 
Hinweise zum digitalen Bauantrag online zur Verfügung: www.
kreis-reutlingen.de/rund-ums-bauen

Region der Lebensretter: Rund 500 Ersthelfen-
de im Landkreis machen mit
Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand muss es schnell gehen, um 
eine Patientin oder einen Patienten erfolgreich zu reanimieren. Der 
Landkreis Reutlingen setzt hier auch auf professionelle Laienhel-
fer, welche mit der Ersthelfer-App „Region der Lebensretter 3.0“ 
des gleichnamigen Vereins alarmiert werden.
Seit dem erfolgreichen Start der App im September konnte in 76 
Fällen die Zeit bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen 
von Ersthelferinnen und -helfer überbrückt werden.
Um das therapiefreie (reanimationsfreie) Intervall zu verkürzen, 
werden im Landkreis Reutlingen beim Einsatzstichwort „Reani-
mation“ neben dem Notarzt und Rettungswagen von der inte-
grierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst zusätzlich 
qualifizierte Laienhelferinnen und -helfer über die Ersthelfer-App 
alarmiert. Sie können bereits frühzeitig entscheidende lebensret-
tende Sofortmaßnahmen innerhalb der Rettungskette einleiten.
Personen, welche die entsprechende App installiert haben und 
sich bei einem Notfall in der Nähe zum Einsatzort befinden, wer-
den geortet und gezielt benachrichtigt. Egal ob sie gerade zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder dem Auto unterwegs sind. Im Landkreis 
Reutlingen sind das immerhin schon rund 500 registrierte Helfe-
rinnen und Helfer.
Die Zeit zwischen dem Eintritt eines Herz-Kreislauf-Stillstandes 
und dem Beginn der Reanimation muss so kurz wie möglich sein, 
um den Tod oder schwerwiegende Spätfolgen bei einer betroffe-
nen Patientin oder einem Patienten zu verhindern. Um zu helfen, 
bedarf es kein umfangreiches medizinisches Gerät. Im Notfall sind 
die bloßen Hände ausreichend, um mit der Herz-Druck-Massage 
bzw. Wiederbelebung zu beginnen.

Zur Lebensretterin oder zum Lebensretter werden - so geht’s
Um möglichst vielen Menschen das Leben zu retten, dürfen es 
gerne noch mehr Helferinnen und Helfer werden. Jede und jeder 
mit geeigneten Qualifikationen kann unterstützen, wie z. B. haupt- 
und ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, Mitarbeitende im Ret-
tungsdienst, Angehörige von Hilfsorganisationen, Polizistinnen 
und Polizisten, Krankenpflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte in Klinik 
oder Praxis sowie Soldatinnen und Soldaten. Als Mindestqualifi-
kation ist eine erweiterte Erste Hilfe Ausbildung mit regelmäßiger 
Auffrischung in der Regel ausreichend.
Mitmachen ist kinderleicht: App aus dem App-Store herunterla-
den, sich registrieren und den Nachweis zur Fachkunde hoch-
laden - fertig. Nach erfolgter Freigabe sind die Helferinnen und 
Helfer dann im Notfall alarmierbar. Die Registrierung und die Teil-
nahme am Lebensretter-System ist komplett freiwillig und kann 
jederzeit wieder beendet werden.
Weitere Informationen gibt es unter: https://regionderlebensretter.
de/
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Online-Veranstaltung: Herausforderungen im 
Grünland - wie reagieren auf Unkräuter und 
Schädlinge?
Das Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen lädt am Donnerstag, den 
09. Januar 2025, um 20:00 Uhr zu einer Online-Informationsver-
anstaltung ein.
Etwas mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche im 
Landkreis Reutlingen ist Grünland und wird von vielen Betrieben 
als wichtige Futtergrundlage für deren Tiere genutzt. Das Auftre-
ten von Schädlingen wie z. B. Mäusen sowie die Ausbreitung von 
unerwünschten Arten wie Ampfer oder Herbstzeitlose stellen die 
Bewirtschaftenden ständig vor neue Fragestellungen.
Wie mit diesen Herausforderungen umgegangen werden kann, 
beleuchten Dr. Kerstin Grant und Kilian Obermeyer vom Landwirt-
schaftlichen Zentrum Baden-Württemberg in Aulendorf (LAZBW). 
Dabei wird sowohl auf intensiv bewirtschaftetes Grünland als 
auch auf extensivere Wiesen eingegangen.

Weitere Informationen
Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung beim 
Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen bis Mittwoch, den 08. Januar 
2024, unter der Telefonnummer 07381 9397-7341 oder unter ht-
tps://reutlingen.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Veranstal-
tungskalender_RT erforderlich.
Die Teilnehmenden erhalten vor der Veranstaltung per E-Mail ei-
nen Zugangscode.
Als technische Voraussetzungen für die Teilnahme sind folgende 
Punkte zu beachten:
Eine stabile Internetleitung mit funktionierendem LAN oder WLAN 
(eine Verbindung über das Mobilfunknetz wird nicht empfohlen).
Idealerweise wird ein PC, Laptop oder Tablet mit dem Internet-
browser „Firefox“ verwendet.
Für die ausschließliche Übertragung der Sprache: Festnetztelefon 
oder Handy

Neues vom Neubau: Innen- und Außenarbeiten 
sind im vollen Gange
Mit dem Einzug des Winters hat auch die Baustelle des neuen 
Landratsamtes Reutlingen seine Gebäudehülle geschlossen. Die 
920 Holz-Aluminium-Fenster in den Obergeschossen der Firma 
Ruoff aus Bodelshausen und die 120 Aluminium-Pfosten-Riegel-
elemente im Erdgeschoss der Firma Burka aus Ummendorf wur-
den rechtzeitig, bevor der erste Schnee in Reutlingen fällt, geliefert 
und eingebaut. Auch die Dachflächen konnten pünktlich zum Be-
ginn der kalten Jahreszeit durch die Firma MD-Dachtechnik aus 
Laupheim gedämmt und abgedichtet werden.
Die beiden zurückgesetzten Staffelgeschosse im niedrigeren 
5-geschossigen Gebäudeteil sind bereits abgerüstet, so dass 
die fertiggestellte fassettenreiche Klinker-Fassade von den umge-
benden Straßen aus sichtbar ist. Für Passantinnen und Passanten 
zeigt sich hier schon eindrücklich das finale Erscheinungsbild des 
Landratsamts.

Arbeiten im Innenbereich
Im Inneren des Gebäudes sind die haustechnischen Gewerke 
schon seit einigen Monaten mit der Rohinstallation von Elektro, 
Sanitär, Heizung, Kälte und Lüftung beschäftigt. Sie arbeiten sich 
von oben nach unten durch das 47.000 m² große Gebäude.
Auch die Ausbaugewerke, wie zum Beispiel die Trockenbauar-
beiten, sind schon auf vielen Etagen im Gange. In den oberen 
Geschossen werden die Wände gespachtelt und der Hohlraum-
boden verlegt, auf welchem schon die ersten Gipskartonwände 
stehen. Diese bilden später die Trennung der einzelnen Büroein-
heiten.

Gewerke vor Ort
Rund 30 Unternehmen sind derzeit auf der Baustelle tätig:
Klinkerbauer, Dachabdichter, Schlosser, Fensterbauer, Fassaden-
bauer, Sonnenschutztechniker, Trockenbauer, Hohlraumboden-
bauer, Putz-Spachtel und Malerarbeiten, Systemtrennwandbauer, 

Türenbauer, Estrichleger, Haustechniker, Elektriker, Aufzugsbauer, 
Sprinklerbauer - um nur einige zu nennen.
Bei der Auswahl der Nachunternehmer für die Gewerke haben 
die Projektbeteiligten um die Totalunternehmerin Georg Reisch 
GmbH & Co. KG darauf geachtet, möglichst regionale Unterneh-
men zu gewinnen.
Neben der Idealisierung der Baulogistik mit kurzen Transportwe-
gen, hat dies zum Ziel, die regionale Wirtschaft zu stärken und im 
späteren Betrieb die Wartung verschiedenster Anlagen mit diesen 
regionalen Partnern wirtschaftlich abzuwickeln.

 
Luftaufnahme des Landratsamtsneubaus (Fotoquelle: Georg Reisch 
GmbH & Co. KG)

Zwischenbilanz zum Projekt Bus auf Beinen
Der Schulweg stellt für Grundschülerinnen und Grundschüler oft 
eine Herausforderung dar. Viele Eltern möchten ihre Kinder dabei 
bestmöglich unterstützen, wobei auch häufiger der Pkw genutzt 
wird, um die Kinder zur Schule zu bringen oder abzuholen. Leider 
entstehen dadurch jedoch immer wieder gefährliche Situationen. 
Das Projekt „Bus auf Beinen“ bietet hier eine tolle Alternative: 
Gemeinsam mit anderen Kindern und unter Begleitung der Eltern, 
können die Grundschülerinnen und Grundschüler den Schulweg 
zu Fuß zurücklegen.
Mit dem Projekt wird sowohl die Bewegung und soziale Interak-
tion der Kinder gefördert als auch der Verkehr rund um die Schu-
le spürbar entlastet. Eine „Bus auf Beinen“-Laufgruppe besteht 
aus mehreren Grundschülerinnen und -schülern und es gibt feste 
Treffpunkte, Laufzeiten und -routen. Wie bei einem richtigen Bus 
gibt es hierbei einen festen „Fahrplan“ sowie eigene „Haltestel-
len“.
Den „Bus auf Beinen“ gibt es seit diesem Schuljahr an zwei 
Grundschulen in Reutlingen. An der Römerschanzschule gibt es 
ca. 30 Kinder, die in sechs Laufgruppen gemeinsam zur Schule 
laufen sowie an der St. Wolfgang Schule ca. 20 Kinder, in drei 
Laufgruppen.
Die Organisation und Umsetzung erfolgt durch die Eltern der 
Grundschülerinnen und Grundschüler sowie die Schule und wird 
durch das Landratsamt und die Polizei Reutlingen unterstützt. 
Das Landratsamt berät und hilft den Schulen und Eltern mit der 
Bereitstellung von Warnwesten, den Haltestellenschildern sowie 
Informationsmaterialien und Vorlagen zur Organisation.
Das Projekt erfreut sich bei den teilnehmenden Familien großer 
Beliebtheit. Eine Familie erzählt begeistert: „Der Bus auf Beinen 
hilft uns allen – neue Schulkinder treffen auf erfahrene, Eltern ha-
ben die Sicherheit, dass kein Kind alleine läuft, und die älteren 
Kinder bauen ihre sozialen Fähigkeiten aus, indem sie auf die 
jüngeren achten. Ein tolles Projekt, bei dem alle profitieren! Und 
die Lehrer freuen sich, dass die Kinder schon mit einer Portion 
Bewegung an der Schule ankommen.“
Auch die Organisation innerhalb der Gruppen macht den Betei-
ligten viel Spaß. „Wir haben uns sehr gefreut, ein Laufbus zu sein, 
und mussten uns nur erstmal einig werden, wer von unserer Linie 
der Busfahrer ist“, berichtet eine Familie. Besonders für die Kinder 
selbst ist der „Bus auf Beinen“ ein Highlight. „Mein Sohn freut 
sich jeden Morgen wieder und ist motiviert, an seiner eigenen 
Haltestelle seine Freunde einzusammeln und gemeinsam in die 
Schule zu laufen“, berichtet ein Elternteil.
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Foto: Zwei Schulkinder heften ein „Haltestellenschild“ an. (Fotoquel-
le: privat)

Veranstaltungseinladung: Aktuelles im  
Pflanzenbau
Das Kreislandwirtschaftsamt des Landkreises Reutlingen lädt 
alle interessierten Landwirtinnen und Landwirte zu den alljährli-
chen Pflanzenbauveranstaltungen ein: Sie finden am Mittwoch, 
15. Januar 2025, um 20:00 Uhr im Gasthaus Hirsch in Dapfen 
und am Donnerstag, 16. Januar 2025, um 20:00 Uhr als Online-
Veranstaltung statt.
Vorgestellt werden die Ergebnisse der Landessortenversuche der 
Sommerkulturen aus den Versuchsfeldern im Landkreis, wie auch 
die landesweiten Versuchsergebnisse. Weitere Themen sind die 
bodennahe Gülleausbringung und die Bewirtschaftung von Flä-
chen in Wasserschutzproblemgebieten.
Informationen zu Anmeldung und Teilnahme
Eine Anmeldung zur Präsenzveranstaltung ist nicht erforderlich.
Für die Online-Veranstaltung erfolgt die Anmeldung im Vorfeld 
über das Onlineformular auf www.reutlingen.landwirtschaft-bw.
de unter „Aktuelles“ („aktuelle Veranstaltungen“). Die Teilnehmen-
den erhalten am Tag der Veranstaltung per E-Mail den Zugangs-
code zur Veranstaltung.
Als technische Voraussetzungen für die Online-Teilnahme sind 
folgende Punkte zu beachten: Eine stabile Internetleitung mit 
funktionierendem LAN oder WLAN (eine Verbindung über das Mo-
bilfunknetz wird nicht empfohlen) und verwenden Sie am besten 
einen PC, Laptop oder Tablet mit dem Internetbrowser „Firefox“. 
Für die ausschließliche Übertragung der Sprache: Festnetztelefon 
oder Handy.
Alle Informationen zu den Terminen finden sich auch im Veran-
staltungskalender des Landkreises: www.kreis-reutlingen.de/
veranstaltungen

Abschnittsweise Sperrung der Oberhausener 
Steige
Zwischen Montag, 13.1.2025, und Samstag, 8.2.2025, finden ent-
lang der Oberhausener Steige zwischen Unterhausen und dem 
Kalkofen Forstarbeiten statt. Die Steige wird in zwei Abschnitten 
gesperrt.
Der erste Abschnitt fängt oberhalb des Sportgeländes des TSV 
Oberhausen an und endet am Kalkofen. Das Sportgelände kann 
in dieser Zeit von Unterhausen aus angefahren werden. Während 
des zweiten Abschnitts wird die Steige zwischen Unterhausen 
und dem Sportgelände des TSV Oberhausen gesperrt. Die Dauer 
der abschnittsweisen Sperrung hängt vom Arbeitsfortschritt ab.

 
Regierungspräsidium Tübingen stärkt Ausbau 
der Erneuerbaren Energien durch Dialog und 
Vernetzung
Die Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 
(StEWK) des Regierungspräsidiums Tübingen hat zum Jahres-
ende mit zwei Veranstaltungen entscheidende Akteure für den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien zusammengebracht. Mit dem 
Austausch zwischen Projektierern, Genehmigungsbehörden und 
Gemeinderäten sollen Hürden im Planungs- und Genehmigungs-
prozess abgebaut und der Ausbau beschleunigt werden.
Im Regierungsbezirk Tübingen sind derzeit 67 Windenergieanla-
gen in Betrieb. Aktuelle Zahlen aus den Genehmigungsverfahren 
geben einen klaren Ausblick auf die weitere Entwicklung:
45 weitere Windenergieanlagen sind bereits genehmigt, aber noch 
nicht in Betrieb genommen, 43 Anlagen befinden sich derzeit im 
Genehmigungsverfahren, 191 Anlagen wurden den Genehmi-
gungsbehörden vorgestellt, jedoch noch nicht beantragt.

Workshops mit Projektierern und  
Genehmigungsbehörden
Die zentralen Herausforderungen in den Genehmigungsverfahren 
dieser Anlagen standen im Mittelpunkt eines Windenergie-Dialogs 
im Regierungspräsidium Tübingen, bei dem rund 50 Vertreterin-
nen und Vertreter von Projektierern und Genehmigungsbehörden 
zusammenkamen. In Workshops wurden Erfolgsfaktoren entlang 
des gesamten Projektverlaufs - von der Planung über das Geneh-
migungsverfahren bis zur Umsetzung - diskutiert und die Vernet-
zung gestärkt.
„Wir müssen wissen, wie die andere Seite tickt, um Hindernisse 
gemeinsam zu überwinden“, betonte Regierungspräsident Klaus 
Tappeser. „Einer der wichtigsten Aspekte für einen schnellen und 
erfolgreichen Abschluss eines Windenergieprojekts ist eine offene 
und gute Kommunikation.“

Energiewende: Aufgabe und Chance für die 
Gemeinden
Eine weitere, gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energieagen-
tur Baden-Württemberg (KEA-BW) online durchgeführte, Veran-
staltung richtete sich gezielt an die Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte aller Kommunen im Regierungsbezirk. In Vorträgen 
und Fragerunden erhielten die rund 200 Teilnehmenden prakti-
sche Einblicke in die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie zu 
den Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten des Gemeinderats. 
„Die Energiewende ist keine Aufgabe einzelner Akteure - sie ist 
eine Gemeinschaftsaufgabe, die mit und in unseren Kommunen 
bewältigt wird. Gerade der Gemeinderat hat dabei vor Ort eine 
zentrale Rolle“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser.
Darüber hinaus informierten die Regionalverbände Neckar-Alb, 
Bodensee-Oberschwaben und Donau-Iller über die Teilfortschrei-
bung „Solar- und Windenergie“ in der Regionalplanung.
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Hintergrundinformation:
Zur Unterstützung der Energiewende und den damit verbundenen 
Themen und Fragestellungen rund um die Belange Energie und 
Klimaschutz wurde im Regierungspräsidium Tübingen im Jahr 
2022 die Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klima-
schutz (StEWK) als zentrale Anlaufstelle geschaffen. Die StEWK 
ist direkt bei Regierungspräsident Klaus Tappeser verortet und 
übernimmt eine wichtige Scharnierfunktion zwischen den ver-
schiedenen Fachbereichen im Regierungspräsidium, den beteilig-
ten Ministerien, Behörden, Regionalverbänden sowie Kommunen.

Vegan Vegetarisch Regional | Ausgezeichnete 
Kochbücher 
Die Ausstellung ist vom 13. Januar bis 8. Februar 2025 in der 
Stadtbücherei in Lichtenstein zu sehen
Ob Tapas aus dem Schwarzwald, das Beste vom Bodensee, der 
Alb und aus dem Allgäu, vegetarische Klassiker aus Italien oder 
vegane Rezepte aus Indien. Die schön gestalteten Kochbücher 
zeigen wie erfüllend gutes Essen sein kann. Die Köchinnen und 
Köche feiern dabei mit ihren Rezepten die bodenständige klassi-
sche Küche ebenso wie die extravagante oder vegane Variante.
Zur Inspiration und als Anregung für das eigene Kochvergnügen 
präsentiert das Regierungspräsidium Tübingen – Fachstelle für 
das öffentliche Bibliothekswesen – eine Ausstellung mit 36 aus-
gezeichneten Kochbüchern, die allen Freunden des guten Essens 
einen breiten Überblick über regionale, vegetarische und vegane 
Spezialitäten geben.
Interessierte können die Ausstellung vom 13. Januar bis 8. Fe-
bruar 2025 in der Stadtbücherei in Lichtenstein zu den üblichen 
Öffnungszeiten besuchen.
Der genaue Terminplan mit den Stationen der Ausstellung ist on-
line unter www.rt.fachstelle.bib-bw.de in der Rubrik „Aktuelles“ 
zu finden.

 
Energieberatung für einkommensschwache 
Haushalte
Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg verlängert seine Unterstützung für das 
Projekt „Energieberatung für einkommensschwache Haus-
halte“ der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. 
Bereits über 1.600 Haushalte mit niedrigschwelligem Beratungs-
angebot erreicht 
Insbesondere in der kalten Jahreszeit steigt der Energieverbrauch 
und einkommensschwache Haushalte leiden unter hohen Ener-
giekosten. Zusammen mit einer ineffizienten Energienutzung kann 
so eine finanzielle Überforderung entstehen, welche für die Be-
troffenen die Gefahr von Versorgungsunterbrechungen birgt. „Mit 
dem niedrigschwelligen Beratungsangebot erreichen wir Men-
schen, für die die Unterstützung bei Energiefragen eine enorme 
Entlastung darstellt“, sagt Energieministerin Thekla Walker.
Kern des Projekts ist die aufsuchende Beratung einkommens-
schwacher Haushalte zum Thema Energiesparen. Ob Podcasts, 
Webinare in Fremdsprachen, regionale Informationsbroschüren 
oder Informationsstände bei Stadtteilfesten – alle Angebote des 
Projekts „Energieberatung für einkommensschwache Haushal-
te“ der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zielen darauf 
ab, belasteten Personengruppen eine zeitnahe Unterstützung in 
Energiefragen zu bieten. Seit Beginn im Jahr 2022 erreichte die 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg so bereits über 1.600 
Haushalte und führte 78 Veranstaltungen durch. 

Vielfältige Beratungsangebote
Menschen in komplexen Lebenslagen sind meist mit einer Kom-
bination aus finanziellen Problemen und Sprachbarrieren konfron-
tiert, die die Nutzung anderer Beratungsangebote oft verhindern. 

Hier setzt das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale mit 
Sensibilität für vielfältige kulturelle Hintergründe und die Heraus-
forderungen der Menschen an. Cornelia Tausch, Vorständin der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, sagt: „Mit Aktionsstän-
den in Quartieren, mehrsprachigen Infoangeboten und Koopera-
tionen mit sozialen Trägern vor Ort gehen wir in direkten Kontakt 
mit Menschen in ihrem Lebensumfeld“.
Runde Tische in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württem-
bergs bieten den regionalen Beteiligten von Beratungsstellen 
bis hin zu den Sozialämtern die Möglichkeit, sich im Sinne einer 
zielorientierten Ausrichtung von Beratungs- und Präventionsan-
geboten miteinander zu vernetzen. Im Rahmen von „Energiespar-
Dialogen“ im Raum Stuttgart und Ravensburg werden betroffene 
Haushalte durch regionale Anlaufstellen bei Fragen der Energie-
einsparung und bei drohenden Versorgungsunterbrechungen 
bereits erfolgreich fachkundig beraten.
Angesichts der spürbaren Klimaveränderungen und der Preisstei-
gerungen für Strom und Heizung bleibt es weiterhin erforderlich, 
möglichst viele Haushalte in Baden-Württemberg bei Energiefra-
gen zu erreichen, mit passenden Angeboten zu unterstützen und 
Wissen zum sparsamen Energieverbrauch weiterzugeben. 

Hintergrundinformationen
Seit Januar 2022 fördert das Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg das Projekt „Energiebera-
tung für einkommensschwache Haushalte“ der Verbraucherzent-
rale Baden-Württemberg e. V.
Das Projekt bietet finanziell belasteten Haushalten in ganz Ba-
den-Württemberg Unterstützung bei der Energieeinsparung im 
Individualwohnraum an. Die finanzielle Entlastung durch Ener-
gieeinsparungen soll das Lebensumfeld in den betroffenen Haus-
halten nachhaltig verbessern. Gleichzeitig wird das Potenzial der 
Haushalte erschlossen, um eigenverantwortlich zum Klimaschutz 
beizutragen.
Die Grundlage bildet die gemeinsame Erklärung zur „Initiative 
zur Energieeinsparung und effizienten Energienutzung in ein-
kommensschwachen Haushalten in Baden-Württemberg“, mit 
der sich die Unterzeichnenden dafür einsetzen, Angebote zum 
Thema bereitzustellen.
Im Fokus der konkreten Unterstützung stehen betroffene Privat-
haushalte, die mit hohen Energiekosten umgehen müssen. In 
Form von Vorträgen, interaktiven Workshops oder auch bei Ak-
tionstagen erhalten interessierte Personen Tipps, Unterstützung 
und Hilfsmaterialien von qualifizierten Energieberaterinnen und 
Energieberater sowie den Projektmitarbeitenden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.verbraucherzentra-
le-bawue.de/energie/energieberatung-fuer-einkommensschwa-
che-haushalte-74779

Versand der Grundsteuerbescheide 2025
Das Finanzamt informiert:
Bitte beachten Sie hinsichtlich des nun beginnenden Versands der 
Grundsteuerbescheide 2025 durch die Städte und Gemeinden 
folgende Informationen:
Haben Sie Fragen zur Zahlung der Grundsteuer? Wenden Sie sich 
hierzu bitte an Ihre zuständige Stadt oder Gemeinde. Aktuelle 
Informationen zur Grundsteuer finden Sie auf der Internetseite
www.grundsteuer-bw.de. Haben Sie bereits Einspruch gegen 
den Grundsteuerwertbescheid / Grundsteuermessbescheid ein-
gelegt, ist kein zusätzlicher Widerspruch gegen den Grundsteu-
erbescheid erforderlich.
Hinweis: Soweit der Einspruch beim Finanzamt erfolgreich ist, ist 
die Stadt oder Gemeinde verpflichtet, den daraus resultierenden 
Grundsteuerbescheid von Amts wegen entsprechend zu ändern.
Die Bearbeitung bereits eingelegter Einsprüche bei den Finanz-
ämtern dauert noch an. Bitte verzichten Sie daher zum jetzigen 
Zeitpunkt möglichst auf Rückfragen zum Erledigungsstand. Der 
maßgebliche Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert 
für den Grund und Boden innerhalb der Bodenrichtwertzone. 
Folglich spiegelt der Bodenrichtwert keinen individuellen Grund-
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stückswert eines einzelnen Grundstücks wider. Der Bodenricht-
wert und die Bodenrichtwertzonen werden von den unabhängigen 
Gutachterausschüssen ermittelt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an den örtlich zuständigen Gutachterausschuss.
Hinweis: Die maßgeblichen Bodenrichtwerte finden Sie über 
www.grundsteuer-bw.de à Kachel „Bodenrichtwerte Grundver-
mögen“ oder direkt über https://www.gutachterausschuesse-bw.
de. Dort muss die Rubrik „Bodenrichtwerte Grundsteuer B“ aus-
gewählt sein.
Sind Sie mit dem Bodenrichtwert nicht einverstanden, haben Sie 
die Möglichkeit zur Einreichung eines qualifizierten Gutachtens. 
Näheres finden Sie auf der Internetseite www.grundsteuer-bw.de 
unter der Kachel „Einreichen eines Gutachtens“.
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass ein Gutachten nicht durch eine mündli-
che Auskunft des Gutachterausschusses oder ein einfaches Sch-
reiben ersetzt werden kann. Wenn Sie das qualifizierte Gutachten 
bis zum 30. Juni 2025 beauftragen, wird es vom Finanzamt rück-
wirkend zum 1. Januar 2025 berücksichtigt – unabhängig davon 
wann Sie den Antrag beim Finanzamt gestellt oder das Gutachten 
eingereicht haben.

 
Am 1. März ist Anmeldeschluss für das Schuljahr 2024/2025 bei 
der Kaufmännischen Schule Ehingen. Deshalb gibt es im Vorfeld 
an mehreren Terminen die Möglichkeit für interessierte Schülerin-
nen und Schüler sowie deren Eltern, weitergehende Informationen 
zu erhalten und offene Fragen zu klären.

Informationsveranstaltungen  
Wirtschaftsgymnasium und Berufskolleg:
Freitag, 24.01.25: 17:30 - 18:30 Uhr und 19:00 - 20:00 Uhr
Samstag, 25.01.25: 10:30 - 11:30 Uhr

Informationsveranstaltungen Berufsfachschule:
Dienstag, 21.01.25: 19:00 - 20:00 Uhr (Außenstelle Laichingen)
Freitag, 24.01.25: 17:30 - 18:30 Uhr
Samstag, 25.01.25: 10:30 - 11:30 Uhr

Wirtschaftsgymnasium
Die Kaufmännische Schule Ehingen bietet im vierzügigen Wirt-
schaftsgymnasium neben dem klassischen Profil „Wirtschaft“ 
auch das Profil „Internationale Wirtschaft“ mit bilingualem Un-
terricht an.
Bildungsziel
Das dreijährige Wirtschaftsgymnasium führt zur Allgemeinen 
Hochschulreife (Abitur) und bereitet sowohl auf ein Studium als 
auch auf eine berufliche Ausbildung in Wirtschaft und Verwaltung 
vor. Es vermittelt eine vertiefte Allgemeinbildung sowie fundierte 
Kenntnisse im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und in In-
formatik.
Aufnahmevoraussetzungen
- �Mittlerer Bildungsabschluss mit einem Notendurchschnitt von 

mindestens 3,0 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe-
matik, wobei in jedem dieser Fächer mindestens die Note aus-
reichend erreicht sein muss

- �Versetzung in die Klasse 10 (G8) oder 11 (G9) eines allgemein-
bildenden Gymnasiums

- �Versetzungszeugnis am Ende der Klasse 10 einer Gemein-
schaftsschule auf E-Niveau

Perspektiven
- �Mit bestandener Abiturprüfung können alle Fächer an allen deut-

schen Hochschulen, Universitäten und Dualen Hochschulen 
studiert werden.

- �Bei Ausscheiden nach der Jahrgangsstufe 1 (Klasse 12) kann 
der schulische Teil der Fachhochschulreife erworben werden.

- �Beim Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis erhalten die Absolven-
ten des Wirtschaftsgymnasiums zum Teil beträchtliche Verkür-
zungen der Ausbildungszeit.

- �Wirtschaftsgymnasiasten im Profil „Internationale Wirtschaft“ er-
werben zusätzlich zum Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife 
ein Zertifikat über das Bestehen des "Internationalen Abiturs am 
Wirtschaftsgymnasium in Baden-Württemberg".

Kaufmännisches Berufskolleg I, Kaufmännisches Berufskol-
leg Fremdsprachen
Bildungsziel
- Vertiefung in den allgemeinbildenden Unterrichtsfächern
- �Vermittlung von theoretischen und fachpraktischen Grundkennt-

nissen für Tätigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung
- �Arbeiten mit einer Unternehmenssoftware zur Unterstützung des 

prozessorientierten Denkens
- �Anwendung der fachtheoretischen Kenntnisse bei der Übungs-

firma „MKR GmbH“
Aufnahmevoraussetzungen
- �Erfolgreicher Abschluss (Mittlere Reife) einer Realschule, Be-

rufsfachschule (z. B. Wirtschaftsschule), Werkrealschule, Ge-
meinschaftsschule

- �Versetzung in die Klasse 10 (G8) oder 11 (G9) eines allgemein-
bildenden Gymnasiums

Besonderheit
Arbeit in der Übungsfirma MKR GmbH (Wahlpflichtbereich). Die 
Übungsfirma ist in einem Großraumbüro, ausgestattet mit Büro-
möbeln wie in der Geschäftswelt üblich, modernster Hardware 
und praxisgerechter Software. Hier werden alle Tätigkeiten der 
kaufmännischen Berufspraxis und Informationsverarbeitung 
durchgeführt. Die Übungsfirma ist über eine Zentrale (ZÜF) mit 
ca. 5000 Übungsfirmen in aller Welt vernetzt. Patenfirmen sind 
das Liebherr-Werk Ehingen GmbH und die Firma DIY Element 
System GmbH, Rottenacker.
Perspektiven
- eine berufliche Tätigkeit aufnehmen
- �ein Ausbildungsverhältnis (mit der Möglichkeit einer verkürzten 

Ausbildungszeit) beginnen
- �ins Kaufmännische Berufskolleg II eintreten und dort die 

Fachhochschulreife erwerben
Das Berufskolleg Fremdsprachen schließt nach zwei Jahren mit 
der Fachhochschulreife ab. Mit einer Zusatzprüfung kann der 
Berufsabschluss „Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/-in“ 
erworben werden.
Zweijährige Wirtschaftsschule
Bildungsziel
Die Wirtschaftsschule ist eine zweijährige berufsvorbereitende 
Vollzeitschule. In ihr werden Grundlagen für einen kaufmänni-
schen Beruf oder in einer öffentlichen Verwaltung gelegt.
Schulabschluss: Fachschulreife (Mittlere Reife)
Aufnahmevoraussetzungen
- Hauptschulabschluss oder gleichwertige Bildungsabschlüsse
- �Versetzungszeugnis in die Klasse 10 der Realschule oder des 

Gymnasiums (G9) oder Klasse 9 (G8)
- �Abgangszeugnis nach Klasse 9 der Realschule/Gemeinschafts-

schule (Niveau M) oder des Gymnasiums (G9) bzw. Gemein-
schaftsschule (Niveau E) oder der Klasse 8 des Gymnasiums 
(G8) mit einem Notendurchschnitt von mind. 4,0 in den Fächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik.

Perspektiven
- �Bessere Chancen bei Bewerbung um einen Ausbildungsplatz 

insbes. in einem Kaufmännischen Beruf
- �Besuch des Kaufmännischen Berufskollegs I und II oder des 

Kaufmännischen Berufskollegs Fremdsprachen jeweils mit dem 
Ziel der Fachhochschulreife.

- �Besuch eines dreijährigen beruflichen Gymnasiums (z. B. WG) 
mit dem Ziel der allgemeinen Hochschulreife

Anmeldeschluss 1. März 2025
Weitere Auskünfte: Kaufmännische Schule Ehingen, Schulgasse 
11, Tel. 07391 702510, www.ksehingen.de
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Ausstellungsstücke "500 Jahre klösterliche Braukunst"
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe ehemaligen Schülerinnen 
und Schüler,
die Jubiläumsausstellung „500 Jahre klösterliche Braukunst“ im 
Peterstormuseum wurde im November 2024 aufgelöst.
Seit Juli 2021 konnten sehr, sehr viele interessierte Gäste die Aus-
stellung besichtigen. Auch die Exponate der Schüler, die in mü-
hevoller Arbeit ganz fantastische Ausstellungsstücke erarbeitet 
haben, fanden sehr große Anerkennung.
Bei Interesse könnt ihr eure Ausstellungsstücke gerne bis Ende 
Januar 2025 an der Schule abholen. Bitte vorab einen Termin unter 
07373/591 vereinbaren.
Vielen Dank.
Die Schulleitung

Gedenktag 2025 Besuch der Klasse R10 im KZ Oberer 
Kuhberg
Im Rahmen des Gedenktag-Projekts 2025 besuchte die Klasse 
10 der Realschule den ehemaligen Standort des Konzentrations-
lagers Oberer Kuhberg in Ulm.
Die Schüler*innen erhielten Einblicke in die Lebensbedingungen 
der Häftlinge und die menschenverachtenden Praktiken der SS, 
die das Lager betrieben. Während der Führung wurde auch die 
Rolle des KZ Oberer Kuhberg im Zusammenhang mit dem nati-
onalsozialistischen System erläutert, insbesondere im Hinblick 
auf die Zwangsarbeit und die grausamen Verfolgungen. Es wur-
de deutlich, wie die Menschen unter der ständigen Bedrohung 
von Misshandlungen, Hunger und Tod litten. Die Schüler*innen 
wurden ermutigt, Fragen zu stellen und ihre Gedanken zu teilen.
Der Besuch des KZ Oberer Kuhberg war ein sehr eindrucksvolles 
Erlebnis und half den Schüler*innen, die Bedeutung des Geden-
kens an die Opfer des Nationalsozialismus besser zu verstehen. 
Die Eindrücke und das Wissen, das die Schüler*innen an diesem 
Tag gewonnen haben, zeigte ihnen die Relevanz an das Erinnern 
der Opfer und unterstützt sie in der weiteren Projekterarbeitung 
unter der Leitung von Frau Schwab.

 

 
Das kath. Münsterpfarramt in Zwiefalten ist geöffnet:
Montag: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten
Tel. 07373 – 600, Fax 07373 – 2375
E-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de

Erreichbarkeit des Pastoralteams:
Pfarrer Sigmund F. J. Schänzle
Münsterpfarramt Zwiefalten
Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten
Mobil 0160-94994902, E-Mail: sigmund.schaenzle@drs.de

Pater Evodius Miku
im Pfarrhaus Aichelau, Franz-Arnold-Str. 42
Tel. 07388 - 9934675, E-Mail: evodiusanthony.miku@drs.de

Pastoralreferentin Maria Grüner
Tel. 07373 - 9214324, Mobil 0176 - 55079323
E-Mail: maria.gruener@drs.de

Gemeindereferentin Patricia Engling
Tel. 07373 - 9214325, Mobil 01575 - 3352866
E-Mail: patricia.engling@drs.de

Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg
Tel. 07373 - 9205699, Mobil 0178 - 9061124
E-Mail: hubertus.ilg@drs.de

Kirchenpflege Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb
Dietmar Landenberger-Edelburg
Mobil 01525 4989912
E-Mail: se.zwiefalteralb@kpfl.drs.de

Klinikseelsorge zfp Zwiefalten
Hildegard Jakob
Tel. 07373 – 10-3373, E-Mail: hildegard.jakob@zfp-zentrum.de
www.zfp-web.de

Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten
Leitung der Hospizgruppe: Irmi Illing, 
Tel. 07373 – 915998, Mobil 0152 – 26368966
E-Mail: hospizgruppehpz@web.de
Gottesdienste und Veranstaltungen in der Seelsorgeeinheit 
Zwiefalter Alb:

Freitag, 10.01.2025
17:00 Uhr 1. Weg-Gottesdienst der Erstkommunionkinder im 
Münster Zwiefalten
Samstag, 11.01.2025
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Indelhausen
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Aichelau
Sonntag, 12.01.2025
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Mörsingen
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Tigerfeld
09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Hayingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier im Münster Zwiefalten
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Wilsingen
Dienstag, 14.01.2025
09:00 Uhr Eucharistiefeier im Coemeterium im Münster Zwie-
falten
18:00 Uhr Anbetung in Hayingen
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Mittwoch, 15.01.2025
19:00 Uhr Abendmesse in Sonderbuch
Donnerstag, 16.01.2025
19:00 Uhr Abendmesse in Ehestetten

Zwischen Gipfelglück und tiefem Tal - Exerzitien im Alltag
In der Fastenzeit 2024 laden wir schon heute zu Exerzitien im 
Alltag ein. Es soll eine Chance sein, das eigene Leben und die 
persönliche Beziehung zu Gott ganz bewusst in den Blick zu neh-
men. Geistliche Übungen, Biblische Impulse, kleine Andachten, 
der Austausch in der Gruppe sowie kleine Anregungen wollen 
helfen mitten im Alltag eine kleine Pause zu machen sich der 
eigenen Mitte wieder neu bewusst zu werden.
Zu den Exerzitien gehören vier feste Gruppentreffen und die Be-
reitschaft, sich auf einen geistlichen Weg einzulassen.
Für alle, die sich darüber informieren möchten, um zu entschei-
den, ob sie dabei sein möchten gibt es im bereits im Januar einen 
Informationsabend, und zwar am Dienstag, 21. Januar 2025 um 
19:00 Uhr im Pfarrhaus in Tigerfeld.
Sie haben Fragen dazu? Melden sie sich gerne bei:
Gemeindereferentin Patricia Engling Tel. 07373/9214325 oder E-
Mail: patricia.engling@drs.de dazu an.

Besondere Festtage
Das neue Jahr hat begonnen und in einigen Familien werden be-
stimmt auch wieder besondere Festtage gefeiert. Auch kirchli-
che Feste werden dabei sein. Bitte beachten Sie, dass Termine 
für Taufen, Goldene, Diamantene oder Eiserne Hochzeiten ca. 
3 Monate vorher angemeldet werden sollten, damit wir bei den 
Planungen darauf Rücksicht nehmen können und uns genügend 
Zeit zur Vorbereitung dieser Feste bleibt. Eine kirchliche Trauung 
hat einen Vorlauf von mindestens 6 Monaten.
Wir bitten auch Vereine, die bei besonderen Gelegenheiten einen 
Festgottesdienst oder eine Andacht mit in ihr Programm aufneh-
men, uns das mindestens 2 Monate vorher zu melden. Danke!

 
Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe
BWE Neues Jahr vom 10. – 12.1.
Eine Stunde vor dem Herrn am 11.1.
Lichterrosenkranz am 15.1. und am 11.2.
Kommunionkinder auf Spurensuche am 1.2.
Kleine Auszeit am 26.2.
Besinnungswochenende in der Fastenzeit 7. - 9.3.

 
St. Vitus
Donnerstag, 09.01.2025 – Wochentag der Weihnachtszeit
14:00 Uhr Ökumenischer Seniorennachmittag im Sportheim
Sonntag, 12.01.2025 – Taufe des Herrn
09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier

Dienstag, 14.01.2025 – 1. Woche im Jahreskreis
17:30 Uhr Rosenkranzgebet
18:00 Uhr Gestaltete Anbetung
Sonntag, 19.01.2025 – 2. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Eucharistiefeier

 
St. Nikolaus

Sternsinger

Am Sonntag, den 5. Januar sind die Sternsinger beim Gottes-
dienst gesegnet und ausgesendet worden. Trotz des schlechten 
Wetters, sind sie von Haus zu Haus gegangen und haben den 
Segen weitergegeben. Insgesamt wurde eine Summe in Höhe 
von 1.212,11 € gesammelt. DANKE an alle Spender/innen, alle 
Sternsinger sowie für den nahrhaften Ausklang in der Molke.
Donnerstag, 09.01.2025 – Wochentag der Weihnachtszeit
14:00 Uhr Ökumenischer Seniorennachmittag im Sportheim 
Hayingen
Donnerstag, 16.01.2025 – 1. Woche im Jahreskreis
19:00 Uhr Abendmesse
Sonntag, 19.01.2025 – 2. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier

 
St. Urban
Liebe Mitglieder der Kirchengemeinde St. Urban Indelhausen, 
Anhausen, Weiler und Kochstetten,
wir wenden uns heute mit einem wichtigen Anliegen an Sie.
Die Wahl des neuen Kirchengemeinderates steht am 30. März 
2025 bevor. Leider haben sich bisher nicht ausreichend Kandi-
datinnen und Kandidaten zur Wahl aufstellen bzw. finden lassen. 
Dies stellt uns als Gemeinde vor eine ernsthafte Herausforderung.
Der Kirchengemeinderat gestaltet das Gemeindeleben aktiv mit, 
trifft Entscheidungen vor Ort und setzt sich für die Belange unserer 
Kirchengemeinde bspw. das örtliche Pfarrhaus ein.
Ohne genügend Kandidaten/Mitglieder für den Kirchengemein-
derat kann jedoch keine Wahl stattfinden. Das bedeutet, dass 
wichtige Entscheidungen, die unsere Gemeinde direkt betreffen, 
künftig von einem anderen Gremium getroffen werden. In diesem 
Fall wäre eine lokale Mitbestimmung nicht mehr gewährleistet.
Wir möchten Sie ermutigen, über eine Kandidatur nachzuden-
ken. Vielleicht kennen Sie auch jemanden in Ihrem Umfeld, der 
Interesse haben könnte, sich für unsere Kirchengemeinde zu en-
gagieren. Jedes Engagement, jede Idee und jede Stimme zählt, 
um das kirchliche Leben vor Ort aktiv mitzugestalten und unsere 
Gemeinschaft lebendig zu halten.
Falls Sie Fragen zu den Aufgaben und der Arbeit im Kirchenge-
meinderat haben oder sich vorstellen könnten, zu kandidieren, 
melden Sie sich gerne beim Wahlausschuss, dem Wahlleiter (Karl-
Josef Aßfalg) oder den derzeitigen Mitgliedern des Kirchenge-



13
Amtsblatt der Stadt Hayingen9. Januar 2025, Nummer 1/2

meinderates. Die Liste der Kandidaten muss spätestens am 19. 
Januar 2025 abgegeben werden.
Für den Wahlausschuss Karl-Josef Aßfalg (Wahlleiter)
Donnerstag, 09.01.2025 – Wochentag der Weihnachtszeit
14:00 Uhr Ökumenischer Seniorennachmittag im Sportheim
Samstag, 11.01.2025 – Wochentag der Weihnachtszeit
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse zur Taufe des Herrn

 
Münzdorf - St. Bernhard
Sternsinger 2025

Herzlichen Dank an unsere Sternsinger Raphael Conrad, Julia 
Baier, Nico Kopp, Tino Kopp und Max Baier.
Die Sternsinger brachten den Segen in unsere Häuser und sam-
melten 579,00 € für das Kindermissionswerk.
Danke an alle Spender und an Jenny Kopp, die die Sternsinger 
begleitet und die Aktion geleitet hat.
Der Kirchengemeinderat
Donnerstag, 09.01.2025 – Wochentag der Weihnachtszeit
14:00 Uhr Ökumenischer Seniorennachmittag im Sportheim
Sonntag, 19.01.2025 – 2. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier

 
Ökumenischer Seniorennachmittag
Der erste Seniorennachmittag im neuen Jahr steht bevor!
Bei einem geselligen Beisammensein erwarten euch lustige Spiele 
und knifflige Rätsel, die für Unterhaltung und geistige Anregung 
sorgen.
Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt: Bei Kaffee 
und Gebäck lässt es sich wunderbar plaudern und das neue Jahr 
gemeinsam beginnen.
Wann: 9. Januar um 14 Uhr
Wo: im Sportheim
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag, mit bekannten und 
auch neuen Gesichtern!

Krippenspiel in Hayingen

Nun bereits zum 3. Mal fand an Heiligabend das ökumenische 
Krippenspiel im Naturtheater statt. Was aus einer "Corona-Not-
lösung" begann, etabliert sich so langsam zu einer festen Instanz. 
Sicher auch auf Grund des sonnigen Wetters kamen zahlreiche 
Besucher und weil für viele Menschen das Krippenspiel fester 
Bestandteil der Weihnachtsfeiertage ist.
15 Kinder zeigten, die teilweise mehrere Rollen spielten, wie sich 
die Ereignisse damals zugetragen haben könnten:
2 Kinder unterhalten sich über Weihnachten und fragen den zufäl-
lig vorbeikommenden Pfarrer (gespielt vom "frisch eingesetzten" 
evangelischen Pfarrer Stefan Mack) wie es sich seinerzeit zuge-
tragen hat. Der Pfarrer gibt gerne Auskunft.
Peter Edelburg und Pfr. Stefan Mack führten im Team durch die 
anschließende kurze Andacht und die Jugendkapelle Hayingen 
gab mit ihren musikalischen Beiträgen den 30
min. einen sehr festlichen Rahmen.
Ein großes Lob für die Juka, die sich am Krippenspiel so zuver-
lässig beteiligt.
Und einen herzlichen Dank an die Darsteller, Musikanten, Eltern 
und Helfer vor, auf und hinter der Bühne und auch an die Besucher 
für ihr Kommen.

 
Termine und Neuigkeiten
Der Wochenspruch zum 1. So. n. Epiphanias lautet:
„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder." Röm 
8,14 Kind Gottes zu sein weist uns in die Taufe. Unsere Taufe 
wird im Gottesdienst am Sonntag Thema sein. Siehe Sonntag, 
12.01.2025.
„Prüfet alles und das Gute behaltet,“ (1 Thess 5,21) lautet die 
Jahreslosung für 2025.
Wie passend für eine Welt, in der so vieles fraglich und im Wandel 
zu sein scheint, wo man sogar mit offensichtlichen Lügen Wah-
len gewinnen kann, wo einem schlechtes für gut verkauft wird. 
Der Vers macht Mut, sich neues oder altes, alles, neu anzusehen 
und zu prüfen, auszuprobieren und auch neu anzunehmen, aber 
genauso auch ggf. abzulehnen und weg zu lassen. Es stärkt die 
zutiefst christliche Tugend, verzeihen zu können (manchmal auch 
sich selbst) und neu anzufangen.
Was das Gute ist, ist freilich auch strittig, liegt aber oft gar nicht 
so fern: Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Liebe führen zum Frieden. 
Oder wie es im Buch des Propheten Micha ausgedrückt ist: „Es 
ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der HERR 
von dir erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte lieben 
und achtsam mitgehen mit deinem Gott.“ (Mi 6,8)
Ein in diesem Sinne gesegnetes Jahr 2025 wünschen wir Ihnen.
Freitag, 10.01.2025
14:45 – 15:30 Uhr Jugendchor im Evang. Pfarrhaus Zwiefalten
Sonntag, 12.01.2025 – 1. So. n. Epiphanias
9:30 Uhr Tauferinnerungs-Gottesdienst in der Kirche in Mundin-
gen mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden. Im An-
schluss an den Gottesdienst gibt es einen 
Kirchenkaffee.
Montag, 13.01.2025
19:45 Uhr Chorprobe im Dorfgemein-
schaftshaus in Mundingen
Mittwoch, 15.01.2025
15:30 Uhr Konfis im Dorfgemeinschafts-
haus in Mundingen
16 – 17 Uhr Die Bücherei im Evang. Ge-
meindehaus in Hayingen hat geöffnet.
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Jugendfeuerwehr  Hayingen 

 
 

Christbaum - Sammelaktion 2025 
 
Die Jugendfeuerwehr Hayingen führt am Sa. 11.01.2025 wieder eine 
Christbaum - Sammelaktion in Hayingen und Oberwilzingen durch. 
Stellen Sie bitte Ihre Bäume ab 9.00 Uhr am Straßenrand bereit. 
 
Über eine Spende würde sich die Jugendfeuerwehr Hayingen freuen. 

 
Neujahr
Liebe Mitglieder, Bürger und Freunde des Deutschen Roten Kreu-
zes OV Hayingen,
ein weiteres Jahr liegt hinter uns, und es ist Zeit, innezuhalten 
und auf das zurückzublicken, was wir gemeinsam erreicht haben. 
Das Deutsche Rote Kreuz steht seit über 150 Jahren für Mensch-
lichkeit, Solidarität und Hilfe in Not. Auch im vergangenen Jahr 
haben wir diese Werte mit Leben gefüllt und vielen Menschen in 
schwierigen Situationen zur Seite gestanden.
Wir haben unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet, sei 
es als "Helfer vor Ort", bei Sanitätsdiensten oder der Ausbildung 
und Fortbildung unserer Mitglieder. Jeder von Ihnen hat dazu 
beigetragen, das Leben anderer zu verbessern und Hoffnung zu 
schenken. Dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken.
Von Herzen danken ist das richtige Stichwort, so möchten wir uns 
als Ortsverein auch bei allen denen bedanken, die nicht direkt zu 
unserem Ortsverein gehören, dazu zählen:
- die Feuerwehr Hayingen,
- �die freiwilligen Helfer, die uns tatkräftig bei den Blutspendeak-

tionen unterstützen,
- �die anderen DRK Ortsvereine, die mit Rat und Tat bei Einsätzen, 

Diensten und Ausbildungen uns zur Seite stehen,
- sowie alle Spender, die uns finanziell unterstützen.
Das neue Jahr bringt neue Herausforderungen, aber auch neue 
Chancen. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam anpacken, um 
unsere Mission zu erfüllen: Menschen in Not zu helfen.
Gemeinsam können wir viel bewegen und einen Unterschied im 
Leben vieler Menschen machen.
Lassen Sie uns auf ein Jahr voller Engagement, Zusammenhalt 
und Menschlichkeit anstoßen. Möge 2025 ein Jahr des Wachs-
tums, der Hoffnung und der positiven Veränderungen für uns alle 
sein.
Frohes neues Jahr!

 
Neujahrsgrüße
Ein neues Jahr beginnt und wir wünschen Euch Gesundheit, 
Glück, Zufriedenheit, Liebe, Freude und Zuversicht.
Ab dem 13. Januar 2025 treffen wir uns wieder jeden Montag 
von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr im Hayinger Feuerwehrhaus, um 
miteinander zu singen, zu spielen, zu lachen und uns gegensei-

tig auszutauschen. Jedes Baby/Kleinkind ist bis zum Einstieg in 
den Kindergarten mit einer erwachsenen Begleitperson herzlich 
willkommen.
Kommt gerne mal vorbei, wir freuen uns auf Euch!

 
Die Narrenzunft Hayingen wünscht allen Mitgliedern, Freunden, 
Gönnern sowie allen Einwohnern ein gesundes und friedliches 
Jahr 2025.

Narrentaufe:
Auch in diesem Jahr findet wieder unsere mittlerweile schon tradi-
tionelle Narrentaufe statt. Am Samstag, den 11. Januar 2025 tref-
fen wir uns um 19.00 Uhr am Kappenturm, um unsere Hästräger 
beim Häsabstauben auf die Fasnet einzustimmen und die neuen 
Maskenträger taufen zu können. Für Getränke und Leberkäswe-
cken bei der Zunftstube unter den Arkaden ist gesorgt, auch die 
Zunftstube ist im Anschluss für die Tauf-Party geöffnet.
Es ergeht natürlich auch an alle Nichthästräger eine herzliche Ein-
ladung ein paar schöne Stunden mit uns zu verbringen.

Vortragsabend „Geschichte und Gesichter der schwäbisch-
alemannischen Fasnet“ mit Prof. Dr. Werner Mezger und die 
„Geschichte der Hayinger Narrenzunft“ mit Siegesmund Edel-
burg:
Liebe Mitglieder und Freunde,
wir hoffen ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet und somit 
auch in unser Jubiläumsjahr. Vor unserem Ringtreffen geht es am 
Donnerstag 23.Januar 2025 um 20.00 Uhr mit unserer Auftakt-
veranstaltung los. Ein super interessanter Vortrag des bekannten 
Fasnachtsspezialisten Professor Dr. Werner Mezger und Sieges-
mund Edelburg.
Bei dieser Veranstaltung wollen wir zur Verpflegung Fingerfood 
anbieten, dazu benötigen wir eure Unterstützung.
Wer etwas dazu beitragen möchte, egal was, süß oder herzhaft, 
melde sich bitte bis spätestens 19.Januar 2025 bei Petra Geiger 
unter der Telefonnummer 07386-1365.
Im Voraus schon ein herzliches Dankeschön und auf ein schönes 
Jubiläumsjahr. Mäck-Mäck Mäck-Mäh

Fenstertücher:
Es ist soweit. Die Vorbereitungen für unser Ringtreffen sind in vol-
lem Gange.
Unsere prachtvollen, neuen Narrenzunft Fenstertücher, um die 
Häuser närrisch zu dekorieren, sind ab jetzt zu erwerben.
Bei Interesse sind die Fahnen bei Nah & Gut ab 7. Januar 2025 für 
20 Euro zu bekommen.
Oder auf Anfrage bei Daniela Rehm oder Petra Müller.
Närrische Grüße
Mäck-Mäck Mäck-Mäh
Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen erscheinen 
demnächst im Amtsblatt oder unter www.narrenzunft-hayingen.de.
Natascha Häbe
Schriftführerin

 
Yoga Kurse
Liebe Yogis,
herzlichen Dank für euer zahlreiches Interesse an unserem Yoga - 
Angebot und auch für euer Feedback. Eure Rückmeldungen zeigen 
uns, dass ein großes Interesse an einem Yoga - Angebot besteht 
und deshalb bieten wir ab 9.01.25, zwei Kurse à 6 Termine an. Der 
Kurs beinhaltet eine aktivere Yoga-Einheit (Yoga-Flow inkl. Entspan-
nungselementen) und gleichzeitig auch eine YinYoga-Einheit.
Die Kurse werden donnerstags von 18.00 Uhr – 19.15 Uhr und 19.30 
Uhr – 20.45 Uhr stattfinden.
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Folgende Termine sind geplant:
09.01.2025, 16.01.2025, 23.01.2025, 30.01.2025, 06.02.2025
13.02.2025
Falls sich eure Wünsche und die Nachfrage nach diesem Kurs än-
dern, werden wir das Angebot anpassen.
Der Yogakurs kostet 72€ für Mitglieder des TSV Hayingen e. V. und 
für Nichtmitglieder 90€.
Anmeldungen an: turnen@tsv-hayingen.de. oder direkt über Dani 
Bässler
Bitte beachtet, dass die Anmeldung erst dann verbindlich ist, 
wenn die Bezahlung innerhalb einer Woche per Überweisung 
eingegangen ist. Ansonsten wird der Platz wieder frei gegeben.
Überweisung bitte an:
Name: TSV Hayingen e. V., IBAN: DE37 6409 1300 0030 4330 02
BIC: GENODES1MUN (Volksbank Münsingen)
Wenn ihr an manchen Terminen nicht teilnehmen könnt, dürft ihr 
gerne Yogasharing betreiben und den Platz mit einer anderen Per-
son teilen.
Für weitere Informationen und Fragen könnt ihr uns gerne per Mail 
turnen@tsv-hayingen.de oder per Handy kontaktieren:
Dani Bässler 01520 5366617
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.

 

Wandergruppe 60 +
Donnerstag 16.Januar 2025: Kegeln in Zwiefalten oder Wande-
rung??
Treffpunkt Schule Hayingen 13:30 Uhr mit PKW. Turnschuhe ein-
fach mal mitbringen. Es wird sicherlich wieder ein lustiger Nach-
mittag, egal was wir unternehmen!
Ingrid Fischer

 
Vielen Dank Pablo!
Am 08. Dezember 2024 wurde Jürgen Kraus, der innerhalb des 
Tennisvereins Hayingen liebevoll Pablo genannt wird, aus dem 
Ausschuss verabschiedet. Jürgen Kraus, der viele Jahre lang mit 
seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Leidenschaft für den 
Sport den Verein unterstützt hat, zeichnete sich insbesondere 
durch die Förderung des Nachwuchses aus und prägte maßgeb-
lich die Entwicklung des Vereins. Unter seiner Mitwirkung wurden 
zahlreiche Events und Turniere organisiert. Zuletzt war Jürgen 
Kraus als Sportwart tätig, seine Nachfolge trat Timo Bachmann an.
Die Vorstandschaft dankt Jürgen Kraus für seine wertvolle Arbeit 
und sein Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

 

 
Gewinn für die Nächstenpflege im Land Entlastungsbetrag 
für die Pflege wird endlich leichter zugänglich
„Genau dafür haben wir jahrelang gekämpft!“, sagt Hans-Josef 
Hotz, Vorsitzender des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg 
e. V. „Endlich erfährt auch die nachbarschaftliche, ehrenamtliche 
Hilfe in der häuslichen Pflege Wertschätzung und all die Pflege-
bedürftigen im Land haben einen deutlich einfacheren Zugang 
zum Entlastungsbetrag. Das ist ein großer Gewinn für die Nächs-
tenpflege hier im Land!“ 448.642 Menschen werden im Land 
zuhause gepflegt. Nach einer Studie des Sozialverbands VdK 
Baden-Württemberg haben im Jahr 2019 nur rund 23 Prozent 
den Entlastungsbetrag abgerufen. Hohe bürokratische Hürden 
standen im Weg.
„Der sogenannte Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich ist zur 
Unterstützung der Pflegenden in der häuslichen Pflege gedacht. 
Jahrelang hat sich der Sozialverband VdK Baden-Württemberg e. 
V. gemeinsam mit anderen Sozialverbänden dafür stark gemacht, 
dass der Entlastungsbetrag unbürokratischer abgerufen werden 
kann. Eben auch für die Nachbarin, die bei der Haushaltsführung 
hilft, für den Bekannten, der mal eben schnell einkaufen geht, 
die Studentin, die zum Arzt begleitet. Durch die Landes-Reform 
der Unterstützungsangebote-Verordnung ist das jetzt möglich. 
Künftig kann für ehrenamtlich Helfende in der Pflege der Entlas-
tungsbetrag eingesetzt werden.
Nach wie vor fehlt jedoch eine Regelung für Mini-Jobber. „Denn 
dann könnten Pflegende den Entlastungsbetrag beispielsweise 
auch für ihre im Mini-Job angestellten Haushaltshilfen verwenden. 
Auch diese leisten einen wichtigen Beitrag in der Unterstützung 
der häuslich Pflegenden!“, so Hans-Josef Hotz.
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Bälle anderer Vereine
Liebe Mitglieder und Freunde,
auch in dieser Fasnet-Saison möchten wir als Narrenzunft ge-
meinsam Vereinsbälle bei unseren Freunden und Nachbarn be-
suchen. Dieses Jahr planen wir folgende Besuche:
Freitag, den 14.02.25 - Zunftball Hayingen
Samstag, den 15.02.25 - Ball in Eglingen
Anmeldungen sind bequem über unsere Zunft-App bis 
15.01.2025 möglich.
Keine Zunft-App? Einfach eine Nachricht an die Hecken-Schme-
cker-Nummer senden: 015147627502
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und darauf, mit euch 
gemeinsam die Vereinsbälle zu besuchen.
Mit närrischen Grüßen
Die Vorstandschaft

Informationen zur Saison 2025
Ringtreffen 2025:
Am Wochenende vom 08.02.2025 – 09.02.2025 findet das dies-
jährige Ringtreffen der VFON statt. Ausrichter sind unsere Freunde 
und Nachbarn der Narrenzunft Hayingen. Start ist am 08.02.2024 
um 13:30 Uhr mit dem Jugendnachmittag, 16:30 Uhr wird der 
Narrenbaum gestellt und um 18:00 Uhr ist Narrenmesse. Ab 19:00 
Uhr findet dann die "MEGA NARRENPARTY" mit drei "MEGA-
PARTYLOCATIONS" statt. Am Sonntag dann der Höhepunkt mit 
dem großen Narrensprung ab 13:30 Uhr mit über 3500 Hästrägern 
- da wird also richtig was los sein im Städtle und mitten drin im 
Geschehen: WIR!
Wir betreiben nämlich eine der drei Partylocations in der Schul-
straße. Daher heißt es auch 2025 wieder: Was wir alleine nicht 
schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Wir hoffen auf tatkräf-
tige Unterstützung – die Termine für die Auf- und Abbauarbeiten 
folgen im Punkt "Termine für die Saison 2025".
Hecka-Schmecker-Ball - Akteure gesucht:
Um auch weiterhin unterhaltsame und bunte Hecka-Schmecker-
Bälle auf die Beine stellen zu können, brauchen wir euch! Egal ob 
Neueinsteiger, Dabeibleiben oder Wiedereinsteiger.
Gebt euch einen Ruck und werdet Akteur. Nehmt euch die Zeit, 
es lohnt sich mit dabei zu sein und die Hausfasnet in Ehestetten 
mitzugestalten.

Termine 2025
11.01.2025 Samstag	  
Nachtumzug Inneringen
17.01.2025 Freitag 
BTA NZ Münzdorf im HdL Ehestetten
18.01.2025 Samstag
Narrenbaumstellen Lauterach
19.01.2025 Sonntag
Umzug Lauterach
01.02.2025 Samstag
Arbeitseinsatz Aufbauarbeiten/Vorbereitungen Bar in Hayingen 
- 09:00 Uhr
01.02.2025 Samstag
Arbeitseinsatz Aufbauarbeiten Bühne im HdL in Ehestetten 
- 09:00 Uhr
01.02.2025 Samstag
Nachtumzug Obermarchtal
02.02.2025 Sonntag
Umzug Feldhausen (Alb Lauchert Ringtreffen)
06.02.2025 Donnerstag
Arbeitseinsatz Aufbau Zelt Hayingen - 15:00 Uhr
07.02.2025 Freitag
Arbeitseinsatz Aufbauarbeiten Zelt Hayingen - 13:00 Uhr
08.02.2025 Samstag
Arbeitseinsatz & Ringnacht Hayingen

09.02.2025 Sonntag
Arbeitseinsatz & Ringtreffen Hayingen
10.02.2025 Montag 
Arbeitseinsatz Abbau Zelt - 09:00 Uhr
15.02.2025 Samstag
Dämmerumzug Blaustein
16.02.2025 Sonntag
Arbeitseinsatz Deko Hallo + Aufbau Bar - 16:00 Uhr
19.02.2025 Mittwoch
Generalprobe - 19:00 Uhr
22.02.2025 Samstag
1. Hecka-Schmecker Ball
23.02.2025 Sonntag
Umzug Ostrach
27.02.2025 Donnerstag
Kinderfasnet Ehestetten
28.02.2025 Freitag
2. Hecka-Schmecker Ball
01.03.2025 Samstag
Abbau | Hecka-Schmecker Ball – 08:30 Uhr
01.03.2025 Samstag
Umzug Untermarchtal
02.03.2025 Sonntag
Umzug Zwiefalten
03.03.2025 Rosenmontag
Umzug Trochtelfingen
04.03.2025 Fasnetsdienstag
Umzug Steinhilben
04.03.2025 Fasnetsdienstag
Narrenbaumfällen Zunftstube
05.03.2025 Aschermittwoch
Aufräumen Zunftstube

Zunft-App 
Um die Organisation zu erleichtern und euch die Teilnahme so-
wie die Anmeldung zu unseren Aktivitäten noch komfortabler zu 
machen, haben wir zu Saison 2025 mit der Zunft-App ein "Hecka-
Schmecker-Mitgliederportal" eingeführt. Bitte nutzt die App um 
euch zu Ausfahrten und Arbeitseinsätze anzumelden. Vielen Dank.

 
Christbaum sammeln
Der Jugendclub Ehestetten e.V. sammelt auch dieses Jahr wie-
der am Samstag, den 11.01.25 ab 8:00 Uhr die Christbäume in 
Ehestetten, Münzdorf und Maxfelden ein.
Bitte legen sie diese hierfür sichtbar am Straßenrand hin.
Schriftführer, Michael Geiselhart

 
Neujahrskonzert Musik ohne Grenzen.
Samstag, den 11. Januar 2025, 18.00 Uhr
mit Karina Assfalg, Sopran, und dem Johann-Strauss-Festival 
Ensemble - Die Philharmonischen Solisten -
Moderation: Jean-Paul Mathe
Im Mittelpunkt des Abends steht Karina Assfalg, deren facetten-
reiche Sopranstimme das Publikum in den Bann ziehen wird. Ge-
meinsam mit Sven Aberle (Klarinette) und dem Johann-Strauss-
Festival Ensemble, das seit seiner Gründung durch Jean-Paul 
Mathe im Jahr 1995 durch seine außergewöhnliche Musikalität 
begeistert, wird sie Werke der Wiener Unterhaltungsmusik auf 
höchstem Niveau präsentieren. Jean-Paul Mathe führt zudem als 
Moderator durch das Konzert. Das diesjährige Programm, das 
unter dem Motto “Musik ohne Grenzen” steht, möchte in einer 
Zeit, in der Freiheit oft auf Hindernisse stößt, die Schönheit und 
Bedeutung eines grenzenlosen Europas hervorheben. Die ele-
gante und mitreißende Musik von Johann Strauss sowie speziell 
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arrangierte Werke werden die musikalische Vielfalt und Verbun-
denheit des Kontinents zum Ausdruck bringen.
Karten für das Neujahrskonzert können per Email unter konzert-
karten@ geschichtsverein-zwiefalten.de reserviert werden. Ihre 
Karten liegen sodann an der Abendkasse bereit.
Bitte beachten Sie, dass wir unsere Konzert-Eintrittspreise ab 
2025 etwas anpassen müssen! Unserer Homepage können Sie in 
Kürze die sodann geltenden Konzert-Eintrittspreise entnehmen.
Es sind nur noch wenige Restkarten verfügbar!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 
Einladung zum Zwiefalter Nachtschießen
Der Schützenverein Zwiefalten lädt alle Sportschützen der Region 
zum winterlichen Nachtschießen auf seinen Schießstand nach 
Zwiefalten ein. Geschossen wird am 17. Januar ab 17 Uhr im 
Fackelschein auf 50m mit dem Ordonnanzgewehr. Alle Teilnehmer 
sind außerdem herzlich eingeladen in gemütlicher Winteratmo-
sphäre im Schützenhaus bei Speis und Trank zu verweilen.

 
Liebe Yogi`s
Jetzt ist Bewegung angesagt, rundumputz für Körper und Seele.
Im Fokus steht dabei unsere Körpermitte, die wir mit intensive 
Drehungen und stärkende Bauchübungen zu Leibe rücken.
Mit den Übungen heizen wir unser inneres Feuer ordentlich an und 
unterstützen so unsere Verdauungsorgane bei ihrer Entgiftung.
Überflüssiges wird ausgewrungen – auch im übertragenem Sinne.
Wir schaffen Platz für Neues und mehr Leichtigkeit.
Die Körperseiten werden gedehnt, der Brustkorb geöffnet, die 
Tiefenmuskulatur gestärkt und der Körper gestrafft.
Es sind 4 Yogaeinheiten vorgesehen:​ 
Beginn 14/15.1.25 – 4/5.2.25
Anfangszeiten Dienstag und Mittwoch im Gymnastikraum 
Rentalhalle
8.15 - 9.30Uhr
9.45 - 11.00Uhr
17.45 - 19.00Uhr
19.15 - 20.30Uhr = Dienstag nur für Männer
= Mittwoch für alle
Bitte folgendes mitbringen:
Matte, Kuscheldecke, größeres Handtuch, Kissen für Kopf und 
Knie
„ Wer rastet der rostet“
Ich freue mich auf euch,
liebe Grüße Rose

 
Fasnetsverein Lauterach e.V.
6. Großes Narrentreffen in Lauterach am 19.01.2025 mit 
Partynacht am 18.01.2025
Es ist soweit: Am Sonntag, den 19. Januar 2025, findet das  
6. Große Narrentreffen in Lauterach statt! Wir freuen uns, an 
diesem Tag 56 befreundete Maskengruppen und Musikkapellen 
bei uns willkommen zu heißen. Der Umzug startet um 13:30 Uhr 
an der Ehinger Steige und führt wie gewohnt durch die Straßen 
Lauterachs bis hin zur Lautertalhalle. Dort erwartet euch ein aus-
gelassenes Fest in der Halle, im Fasnetsschuppen sowie im an-
grenzenden Partyzelt.
Hinweis: Die Ortsdurchfahrt ist am Tag der Veranstaltung von 
12:00 Uhr bis 19:00 Uhr komplett gesperrt.
Am Samstag, den 18. Januar 2025, starten wir offiziell in die Lau-
teracher Fasnet! Um 18:00 Uhr werden wir unsere Schnegga und 

Bära ausgraben und die Neumitglieder mit Lauterwasser taufen. 
Danach feiern wir im Zelt an der Lautertalhalle eine MEGA Party-
nacht mit DJ Bennik! Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt 
– Highlight ist unsere Aperol-Bar und vieles mehr.
Das Eingraben der Schneggen und Bären ist wie gewohnt am 
Fasnetsdienstag, 04.03.2025 um 18.00 Uhr unter Begleitung des 
Mundinger Musikvereines. Die Eingrabung findet dieses Jahr al-
lerdings an der Lautertalbrücke statt.
Der traditionelle Hausumzug am Fasnetsdienstag fällt dieses Jahr 
aus.
Wir wünschen allen Narren und Zuschauern eine schöne Fasnet 
und freuen uns auf ein Wiedersehen am 18. und 19.01.2025 in 
Lauterach.
Vorstandschaft des Fasnetsverein Lauterach e. V.
Schnegga – Raus und Wolfsdal – Bära

Familienwochenende in der Fastenzeit
Der Verband Katholisches Landvolk (VKL) lädt alle interessierten  
Familien, Großeltern und Alleinerziehende mit Kindern herzlich zum 
Familienwochenende ein. Dieses findet von Donnerstag, 06. bis 
Sonntag, 09. März 2025 im Kloster Heiligkreuztal in 88499 Altheim 
statt.
Wir alle befinden uns permanent im Austausch mit anderen. Genau-
so wichtig wie verständlich zu reden ist das Hören, das Wahrnehmen 
der leisen Töne - von anderen und auch von sich selbst. Zuhören 
kann nur, wer schweigt und auch mal Pausen aushalten kann. Und 
was gäbe es für einen schöneren Ort, das Schweigen und die innere 
Einkehr zu üben, als ein Kloster. Das schön gelegene ehemalige 
Zisterzienserinnenkloster Heiligkreuztal ist der ideale Ort, unsere 
zwischenmenschliche und unsere Gottesbeziehung zu vertiefen.
Auch Alleinerziehende und Großeltern mit Kindern sind herzlich ein-
geladen!
Das Wochenende bietet die Möglichkeit, Ruhe zu finden, Gleichge-
sinnten zu begegnen oder einfach mal etwas Neues auszuprobieren. 
Um einen guten Austausch zu fördern, werden die Kinder betreut, 
während die Erwachsenen ihre Themen besprechen. Ein selbst ge-
stalteter Gottesdienst am Sonntagvormittag rundet die Auseinander-
setzung mit dem Thema und das gemeinsame Erleben ab.
Das Wochenende kostet für Erwachsene 220 €, für Kinder 80 €. 
Drittes und weitere Kinder sind frei. Landvolkmitglieder erhalten 20 € 
Ermäßigung für die Familie.
Bitte melden Sie sich bis zum Freitag, 07.02.2025 an bei:
Verband Katholisches Landvolk e. V., Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart
Tel.: 0711 9791-4580 oder per E-Mail unter vkl@landvolk.deAm 
Sonntag, den 5. Januar sind die Sternsinger beim Gottesdienst 
gesegnet und ausgesendet worden. Trotz des schlechten Wetters, 
sind sie von Haus zu Haus gegangen und haben den Segen wei-
tergegeben. Insgesamt wurde eine Summe in Höhe von 1.212,11 € 
gesammelt. DANKE an alle Spender/innen, alle Sternsinger sowie 
für den nahrhaften Ausklang in der Molke.
Herzlichen Dank an unsere Sternsinger Raphael Conrad, Julia Baier, 
Nico Kopp, Tino Kopp und Max Baier.


